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Die unkenntlichen Texpassagen sind aufgrund der Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes ab dem 01.01.2009 ungültig.


Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
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B Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 99),

B Allgemeine Verbesserungen zu den GUB 99 mit besonderer Gliedertaxe,
B Allgemeine Verbesserungen zu den GUB 99 ohne besondere Gliedertaxe,
B Besondere und Zusatzbedingungen.

Der vereinbarte Versicherungsschutz ist im Versicherungsschein/Nachtrag beschrieben.

lhre

Gothaer

Versicherungen

Das Inhaltsverzeichnis

Seite
Was Sie (iber Ihre Unfallversicherung
wissen sollten 3
Informationen zum Kundenbonus 4
Gothaer Unfallversicherungs-
bedingungen (GUB 99) 5
Allgemeine Verbesserungen zu den GUB 99
mit besonderer Gliedertaxe 14
Allgemeine Verbesserungen zu den GUB 99
ohne besondere Gliedertaxe 17
Besondere und Zusatzbedingungen 19

Anhang
Auszugausdenryersicherungsvertragsgesetz tWa— 27

Satzung der Gothaer Versicherungsbank (VVaG) 29

Merkblatt zur Datenverarbeitung 33


k0984
Linien


Was Sie iiber Ihre Unfallversicherung wissen sollten.

Vertragsgrundlagen, Grundlage unseres Vertrages sind die Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 99). Auf der Basis der
Bedingungsempfehlung des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft regeln sie die gegen-
seitigen Rechte und Pflichten, bestimmen den Unfallbegriff und die versicherbaren Grundleistungsarten der
Unfallversicherung.

die Verbesserungen und Die Allgemeinen Verbesserungen zu den GUB 99 erganzen und verbessern die Vertragsgrundlage, die GUB
99. Im Antrag auf Unfallversicherung fiir eine Einzelperson oder Familien, fiir die betriebliche Gruppenunfall-
versicherung sowie auf Unfallversicherung mit Beitragsriickgewahr bestimmen Sie, ob Sie die Allgemeinen
Verbesserungen mit oder ohne besondere Gliedertaxe wiinschen oder ganz darauf verzichten.

die Besonderen und Zusatz- Die Besonderen Bedingungen und die Zusatzbedingungen, die in dieser Kundeninformation enthalten sind,
bedingungen dazu. gelten unter folgenden Voraussetzungen auch fiir hren Vertrag:

B Die,Zusatzbedingungen fiir die Gruppenunfallversicherung® (Nr. 50) gelten fiir alle Gruppenunfallversi-
cherungen von Betrieben, Vereinen, Verbdnden, Kérperschaften und Behorden.

B Die,Besonderen Bedingungen fiir die Unfallversicherung mit Zuwachs von Leistung und Beitrag*
(Nr. 55) sichern Ihnen als Zuwachsplan die jahrliche Anpassung der Versicherungssummen um den Pro-
zentsatz, um den der Hochstbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung der Angestellten angehoben
wird, mindestens jedoch um 5, hochstens aber um 8%. Der Beitrag erhoht sich entsprechend. Die
Besonderen Bedingungen gelten bei Antragen auf Unfallversicherung mit Zuwachsplan; bei anderen
Antrdgen nur, wenn dies ausdriicklich von lhnen gewiinscht wird. Die Leistungsarten ,,Unfallbedingte
kosmetische Operations-, Bergungskosten und Kurbeihilfe“ sind vom Zuwachsplan ausgeschlossen. Die
Zuwachsplanvereinbarungen kénnen Sie ganz ausschlieffen bzw. die letzte Anpassung jeweils nach
Erhalt des Nachtrags widerrufen.

B Die,Besonderen Bedingungen fiir die Kinderunfallversicherung® (Nr. 70) gelten immer dann, wenn Kin-
der versichert werden, die bei Vertragsbeginn das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

B Die ,Besonderen Bedingungen fiir die Mitversicherung von Bergungskosten in der Unfallversicherung*
(Nr. 56) gelten fiir alle Unfallversicherungen.

B Andere Besondere Bedingungen oder Zusatzbedingungen gelten nur, wenn Sie die dazugehdrigen Lei-
stungsarten wahlen, oder, wenn sie ausdriicklich gewiinscht wurden. Dies geht dann aus dem Antrag
und dem Dokument hervor.

Der Geltungsbereich Wir bieten in der Unfallversicherung nach Ziffer 1 der GUB 99 weltweit Versicherungsschutz gegen die wirt-
schaftlichen Folgen von Unfallen, die dem Versicherten wahrend der Wirksamkeit des Vertrages zustofien.

Die Ausschliisse Auf die wichtigen Ausschlufitatbestdnde der Ziffer 5 GUB 99 weisen wir hiermit hin. Falls Sie als Fahrer oder
Beifahrer an Kraftfahrzeugrennen teilnehmen, oder wenn Sie im Sport oder im Beruf auf die Benutzung von
Fluggerdten angewiesen sind, sollten Sie sich durch spezielle Unfallversicherungen absichern.

Wer kann nicht versichert Personen, die dauernd schwer- oder schwerstpflegebediirftig im Sinne der sozialen Pflegeversicherung sind
werden? sowie Geisteskranke (Ziffer 4 GUB 99).

Wann kann der Versicherungs- Beide Vertragsparteien konnen den Versicherungsvertrag zum Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer mit
vertrag beendet werden? einer Frist von drei Monaten schriftlich kiindigen.

Was ist im Schadenfall zu Um lhre Anspriiche sicherzustellen, miissen Sie

beachten? — uns unterrichten und

— einen Arzt hinzuziehen
sofern durch den Unfall ein Leistungsanspruch entstehen kann.

Hat der Unfall den Tod zur Folge, so ist uns dies innerhalb von 48 Stunden anzuzeigen, und zwar auch dann,
wenn der Unfall bereits gemeldet wurde. Die Anzeige soll per Telefax erfolgen.

Telefax-Nr. (0221) 308-3197

Wie werden Vorschadigungen Hierzu machen wir auf die Ziffern 2.1.2.2.3 und 3 der GUB 99 aufmerksam.

und Krankheiten beriicksichtigt?  gej der Berechnung des unfallbedingten Invalidititsgrades wird eine Vorinvaliditit nach Ziffer 2.1.2.2.3
GUB 99 entsprechend beriicksichtigt:

— Soweit der Unfall Kérperteile oder Sinnesorgane oder deren Funktionen betrifft, die bereits vor dem
Unfall dauernd beeintrachtigt waren, so wird die Vorinvaliditdt entsprechend von der Gesamtinvaliditat
abgezogen.

Fiir die Mitwirkung von unfallunabhdngigen Krankheiten oder Gebrechen an den Unfallfolgen gilt nach
Ziffer 3 GUB 99:

— Haben an einer unfallbedingten Gesundheitsschadigung Krankheiten oder Gebrechen zu mindestens
25% mitgewirkt, wird die zu erbringende Leistung entsprechend gekiirzt.

Das Bezugsrecht Sofern Sie nichts anderes bestimmt haben, sind bei Unfalltod die gesetzlichen Erben bezugsberechtigt. Zur
Festlegung eines Bezugsrechts ist die Unterschrift der versicherten volljahrigen Person erforderlich.



Gebiihren und Kosten Sie kdnnen jederzeit auf Ihre Kosten Abschriften der Erkldrungen fordern, die Sie mit Bezug auf den Versi-
cherungsvertrag abgegeben haben.

Der Versicherungsvertrag wird, wie kaum ein anderer Vertrag, von Vertrauen gepragt. Gegenseitige Informationen tragen dazu bei, das Vertrauen zu
erhalten und Storungen des Versicherungsschutzes zu vermeiden. Unser Wunsch ist es, zu einer langjahrigen und guten Partnerschaft zu kommen.
Sollten Sie Fragen haben oder sollte Ihnen etwas nicht zusagen, wenden Sie sich bitte an uns, wir sind fiir Sie da.

In Beschwerdefdllen kdnnen Sie sich an unseren Beauftragten fiir Anliegen von Mitgliedern wenden, zu erreichen unter folgender Anschrift: Gothaer
Versicherungen, Abt. BAM, 50598 Koln oder an das Bundesaufsichtsamt fiir das Versicherungswesen, Graurheindorfer Strae 108, 53117 Bonn.

Informationen zum Kundenbonus

Im Privatkundengeschaft gewahren wir fiir bonusberechtigte Versicherungen, die der Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Privatperson,
d.h. nicht fiir eine gewerbliche/freiberufliche Betatigung, abschliefit, unter folgenden Voraussetzungen einen Beitragsnachlass (Kundenbonus)
gemaf folgender Staffel:

2 Zahlvertrage = 5% Nachlass
3 Zahlvertrage = 10% Nachlass
4 und mehr Zdhlvertrige = 15% Nachlass

Hausrat

Wohngebdude

Private Haftpflichtversicherungen (PHV, THV, HGH, GWH)

Unfall (auch Unfall mit Beitragsriickgewéhr, nicht Gruppen-Unfall)
Kfz (PKW, Motorrad, Wohnmobil)

Heim&Haus (zihlt 4-fach)

Wohnung&Wert (zahlt 3-fach)

ROLAND Rechtsschutzvertrage fiir Nichtselbstandige

Leben

Zdhlvertrage

Kranken (keine Auslandreisekrankenversicherung)

Mehrere Vertrage einer Versicherungsart gelten als 1 Zdhlvertrag.
Der abzuschlieBende Vertrag kann bereits als Zahlvertrag gewertet werden.
Die Z&hlvertrage miissen im Antrag unter Angabe der Versicherungsscheinnummer benannt werden.

Hausrat

Glas

Wohngebdude

Private Haftpflichtversicherungen (PHV, THV, GWH, HGH)

Unfall (nicht Unfall mit Beitragsriickgewahr, nicht Gruppen-Unfall)
Kraftfahrt (PKW, Motorrad, Wohnmobil)

Heim&Haus (maximal 5 % Bonus)

Wohnung&Wert (maximal 5 % Bonus)

Rechtsschutz fiir Nichtselbstdandige

Bonusberechtigte Vertrage

Der Bonus wird gewahrt bei Neuabschluss oder Anderung einer bonusberechtigten Versicherung, sofern die
im Neugeschaft giiltigen Versicherungsbedingungen und Tarifbeitrdge angewandt werden und die Vertrags-
laufzeit mindestens 5 Jahre betragt.

Bestehen mehrere bonusberechtigte Vertrdage der gleichen Versicherungsart wird der erreichte Kundenbonus
auf alle Vertrage gewdahrt.

Die Regelungen fiir den Kundenbonus gelten nicht fiir den Tarif fiir Versicherungsangestellte bzw. fiir Vertrage
von Mitarbeitern.

Besonderheit Multirisk-Produkte Private Multirisk-Produkte (Heim&Haus, Wohnung&Wert) kdnnen maximal um 5% rabattiert werden. Voraus-
setzung dafiir ist das Bestehen eines weiteren Zahlvertrages (Unfall, Kfz, Leben, Kranken).

Neben dem Kundenbonus konnen keine weiteren auBertariflichen Nachldsse eingeraumt werden.

Erweiterter Personenkreis Der Kundenbonus kann auch gewahrt werden fir
B Ehegatten oder Lebenspartner mit gleicher Anschrift
B Kinder des Versicherungsnehmers, wenn diese mit den Eltern in hduslicher Gemeinschaft leben.

Laufzeit des Kundenbonus Der Beitragsnachlass wird — sofern und solange die Voraussetzungen erfiillt sind — tiber die gesamte Lauf-
zeit der bonusberechtigten Vertrage gewahrt.

Insbesondere entfillt er, sobald weniger als zwei Zdhlvertrage bestehen.



Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 99)

Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Versicherte Person kdnnen Sie oder jemand anderer sein. Wir als Versicherer erbringen

die vertraglich vereinbarten Leistungen.

Versicherungsumfang

Der Leistungsfall

Die Versicherungsdauer

Der Versicherungsbeitrag

Weitere Bestimmungen
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Was ist versichert?

Welche Leistungsarten kénnen vereinbart werden?
Invaliditdtsleistung

Voraussetzungen fiir die Leistung

Art und Hohe der Leistung

Ubergangsleistung

Voraussetzungen fiir die Leistung

Art und Hohe der Leistung

Tagegeld

Voraussetzungen fiir die Leistung

Hohe und Dauer der Leistung

Krankenhaus-Tagegeld

Voraussetzungen fiir die Leistung

Hohe und Dauer der Leistung

Genesungsgeld

Voraussetzungen fiir die Leistung

Hohe und Dauer der Leistung

Todesfalleistung

Voraussetzungen fiir die Leistung

Hohe der Leistung

Welche Auswirkungen haben Krankheiten oder Gebrechen der versicherten Person?
Welche Personen sind nicht versicherbar?

In welchen Féllen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
Was miissen Sie bei Anderungen der Berufstitigkeit oder Beschiftigung beachten?
Was gilt bei militdrischen Einsdtzen und bei Wehr-/ Zivildienst?

Was miissen Sie nach einem Unfall beachten (Obliegenheiten)?

Welche Folgen haben die Nichtbeachtung von Obliegenheiten und das Nichteinhalten
bestimmter Fristen?

Wann sind die Leistungen fillig?

Wann beginnt und endet der Vertrag?

Was miissen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig bezahlen?

Beitrag und Versicherungsteuer

Zahlung und Folgen verspéteter Zahlung/Erster oder einmaliger Beitrag
Zahlung und Folgen verspéteter Zahlung/Folgebeitrag

Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermachtigung

Teilzahlung und Folgen bei verspéteter Zahlung

Beitrag bei verspateter Zahlung

Wie sind die Rechtsverhiltnisse der am Vertrag beteiligten Personen zueinander?

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

Wie kénnen Sie den Verlust von Anspriichen vermeiden?

Wann verjdhren die Anspriiche aus dem Vertrag?

Wo sind die Gerichtsstdnde?

Was miissen Sie uns sonst noch mitteilen, was miissen Sie dabei beachten?



Versicherungsumfang

1
Was ist versichert?

2
Welche Leistungsarten
konnen vereinbart werden?

1.1 Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfallen, die der versicherten Person wahrend der Wirksamkeit des
Vertrages zustof3en.

1.2 Der Versicherungsschutz umfaBt Unfélle in der ganzen Welt.

1.3 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plotzlich von aufien auf ihren Kérper wirken-
des Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschadigung erleidet.

1.4 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhdhte Kraftanstrengung an Gliedmafen oder Wirbelsdule
— ein Gelenk verrenkt wird oder
—  Muskeln, Sehnen, Bander oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

1.5 Auf die Regelungen tiber die Einschrankung der Leistung (Ziffer 3), nicht versicherbare Personen
(Ziffer 4) sowie die Auschliisse (Ziffer 5) weisen wir hin.

Die Leistungsarten, die Sie vereinbaren konnen, werden im folgenden oder in zusatzlichen Bedingungen
beschrieben.

Die von lhnen mit uns vereinbarten Leistungsarten und die Versicherungssummen ergeben sich aus dem Ver-
trag.

2.1 Invaliditatsleistung
2.1.1 Voraussetzungen fiir die Leistung
2.1.11 Die versicherte Person ist durch den Unfall auf Dauer in ihrer kérperlichen oder geistigen Lei-

stungsfahigkeit beeintrachtigt (Invaliditat).
Die Invaliditat ist
— innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten und

— innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall von einem Arzt schriftlich festgestellt und von
Ihnen bei uns geltend gemacht worden.

2.1.1.2 Kein Anspruch auf Invaliditatsleistung besteht, wenn die versicherte Person unfallbedingt inner-
halb eines Jahres nach dem Unfall stirbt.

2.1.2 Art und Hohe der Leistung

2.1.2.1 Die Invaliditatsleistung zahlen wir

— als Kapitalbetrag bei Unfdllen der versicherten Person vor Vollendung des 65. Lebenjahres,
— als Rente nach Ziffer 2.1.2.3 bei Unféllen nach diesem Zeitpunkt.

2.1.2.2 Grundlage fiir die Berechnung der Leistung sind die Versicherungssumme und der Grad der
unfallbedingten Invaliditat.

2.1.2.2.1  Bei Verlust oder Funktionsunfdhigkeit der nachstehend genannten Korperteile und Sinnes-
organe gelten ausschlief3lich die folgenden Invaliditatsgrade:

Invaliditdtsgrade

Arm im Schultergelenk 70 %
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 %
Hand im Handgelenk 55 %
Daumen 20 %
Zeigefinger 10 %
andere Finger 5%
Bein iiber der Mitte des Oberschenkels 70 %
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %
Bein bis unterhalb des Knies 50 %
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 %
Fuf im FuBgelenk 40 %
Grof3e Zehe 5%
andere Zehe 2%
Auge 50 %
Gehor auf einem Ohr 30 %
Geruchssinn 10 %
Geschmackssinn 5%

Bei Teilverlust oder Funktionsbeeintrachtigung gilt der entsprechende Teil des jeweiligen Pro-
zentsatzes.

2.1.2.2.2  Fiirandere Korperteile und Sinnesorgane bemift sich der Invaliditatsgrad danach, inwieweit die
normale korperliche oder geistige Leistungsfahigkeit insgesamt beeintrachtigt ist. Dabei sind
ausschlieBlich medizinische Gesichtspunkte zu beriicksichtigen.

2.1.2.2.3  Waren betroffene Kdrperteile oder Sinnesorgane oder deren Funktion bereits vor dem Unfall
dauernd beeintrdchtigt, wird der Invaliditdatsgrad um die Vorinvaliditat gemindert. Diese ist nach
den Ziffern 2.1.2.2.1 und 2.1.2.2.2 zu bemessen.



2.2
Ubergangsleistung

2.3
Tagegeld

2.4
Krankenhaus-Tagegeld

2.1.2.2.4  Sind mehrere Kérperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beeintréchtigt, werden die

2.1.2.3

2.1.2.4

2.2.1

2.2.2

2.3.1

2.3.2

2.4.1

2.4.2

nach den vorstehenden Bestimmungen ermittelten Invaliditatsgrade zusammengerech-
net. Mehr als 100 % werden jedoch nicht beriicksichtigt.

Wird nach Ziffer 2.1.2.1 Rente gezahlt, erhalten Sie anstelle einer Kapitalleistung von
jeweils 1.000 DM die folgenden Jahresrentenbetrdge.

Der Jahresrentenbetrag richtet sich nach dem am Unfalltag vollendeten Lebensjahr der
versicherten Person.

65 106,22 87,89
66 110,52 91,34
67 115,08 95,08
68 119,90 99,13
69 125,01 103,52
70 130,41 108,29
71 136,12 113,46
72 142,16 119,08
73 148,57 125,16
74 155,38 131,75
75 und dariiber 162,65 138,89

Die Rente zahlen wir riickwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet
hat, bis zum Ende des Vierteljahres, in dem die versicherte Person stirbt. Sie wird am
Ersten eines Vierteljahres im voraus gezahlt.

Stirbt die versicherte Person
— aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder
— gleichgiiltig, aus welcher Ursache, spater als ein Jahr nach dem Unfall,

und war ein Anspruch auf Invaliditdtsleistung entstanden, leisten wir nach dem
Invaliditdatsgrad, mit dem aufgrund der zuletzt erhobenen drztlichen Befunde zu
rechnen gewesen ware.

Voraussetzungen fiir die Leistung

Die normale korperliche oder geistige Leistungsfahigkeit der versicherten Person ist im beruf-
lichen oder auBerberuflichen Bereich unfallbedingt

— nach Ablauf von sechs Monaten vom Unfalltag an gerechnet und
— ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen
noch um mindestens 50 % beeintrachtigt.

Diese Beeintrdachtigung muf3 innerhalb der sechs Monate ununterbrochen bestanden
haben.

Sie muf von lhnen spétestens sieben Monate nach Eintritt des Unfalles unter Vorlage
eines drztlichen Attestes bei uns geltend gemacht worden sein.

Art und HGhe der Leistung

Die Ubergangsleistung wird einmalig in Héhe der vereinbarten Versicherungssumme gezahlt.

Voraussetzungen fiir die Leistung:

Die versicherte Person ist unfallbedingt

— in der Arbeitsfahigkeit beeintrachtigt und
— indrztlicher Behandlung.

Hohe und Dauer der Leistung

Das Tagegeld wird nach der vereinbarten Versicherungssumme berechnet. Es wird nach dem
festgestellten Grad der Beeintrachtigung der Berufstatigkeit oder Beschaftigung abgestuft.

Das Tagegeld wird fiir die Dauer der drztlichen Behandlung, langstens fiir ein Jahr, vom
Unfalltag an gerechnet, gezahlt.

Voraussetzungen fiir die Leistung:

Die versicherte Person befindet sich wegen des Unfalles in medzinisch notwendiger vollsta-
tiondrer Heilbehandlung.

Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medzinisch
notwendige Heilbehandlung.

Hohe und Dauer der Leistung

Das Krankenhaus-Tagegeld wird in Hohe der vereinbarten Versicherungssumme fiir jeden
Kalendertag der vollstationdren Behandlung gezahlt, langstens jedoch fiir zwei Jahre, vom
Unfalltag an gerechnet.



2.5
Genesungsgeld

2.6
Todesfalleistung

3

Welche Auswirkungen haben
Krankheiten oder Gebrechen der
versicherten Person?

4
Nicht versicherbare Personen

5

In welchen Fillen ist der
Versicherungsschutz ausge-
schlossen?

2.5.1 Voraussetzungen fiir die Leistung

Die versicherte Person ist aus der vollstationdren Behandlung entlassen worden und hatte Anspruch
auf Krankenhaus-Tagegeld nach Ziffer 2.4

2.5.2 Hohe und Dauer der Leistung

Das Genesungsgeld wird in Hohe der fiir das Krankenhaus-Tagegeld vereinbarten Versicherungssum-
me fiir die gleiche Anzahl von Kalendertagen gezahlt, fiir die wir Krankenhaus-Tagegeld leisten, lang-
stens fiir 100 Tage.

2.6.1 Voraussetzungen fiir die Leistung

Die versicherte Person ist infolge des Unfalles innerhalb eines Jahres gestorben.
Auf die besonderen Pflichten nach Ziffer 8.5 weisen wir hin.

2.6.2 Hohe der Leistung
Die Todesfalleistung wird in Hohe der vereinbarten Versicherungssumme gezahlt.

Als Unfallversicherer leisten wir fiir Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein
Unfallereignis verursachten Gesundheitsschadigung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich

— im Falle einer Invaliditat der Prozentsatz des Invaliditatsgrades,
— im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, in allen anderen Fallen die Leistung
entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens.

Betrdgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unterbleibt jedoch die Minderung.

4.1 Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert sind dauernd Schwer- oder Schwerst-
pflegebediirftige im Sinne der sozialen Pflegeversicherung sowie Geisteskranke.

4.2 Der Versicherungsschutz erlischt, sobald die versicherte Person im Sinne von 4.1 nicht mehr versi-
cherbar ist. Gleichzeitig endet die Versicherung.

4.3 Den fiir nicht versicherbare Personen seit Eintritt der Versicherungsunfahigkeit entrichteten Beitrag
zahlen wir zuriick.

5.1 Kein Versicherungsschutz besteht fiir folgende Unfélle:

5.1.1 Unfélle der versicherten Person durch Geistes- oder BewuBtseinsstorungen, auch soweit diese auf
Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfille, epileptische Anfélle oder andere Krampfanfille,
die den ganzen Korper des Versicherten ergreifen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Stérungen oder Anfalle durch ein unter diesen Ver-
trag fallendes Unfallereignis verusacht waren.

5.1.2 Unfille, die der versicherten Person dadurch zustof3en, daf3 sie vorsatzlich eine Straftat ausfiihrt
oder versucht.

5.1.3  Unfalle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Biirgerkriegsereignisse verusacht sind.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf Reisen im Ausland iiberra-
schend von Kriegs- oder Biirgerkriegsereignissen betroffen wird. Dieser Versicherungsschutz erlischt
am Ende des siebten Tages nach Beginn eines Krieges oder Biirgerkrieges auf dem Gebiet des Staa-
tes, in dem sich die versicherte Person aufhalt. Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch
Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Biirgerkrieg herrscht. Sie gilt auch nicht fiir die aktive
Teilnahme am Krieg oder Biirgerkrieg sowie fiir Unfdlle durch ABC-Waffen und im Zusammenhang
mit einem Krieg oder kriegsdahnlichem Zustand zwischen den Landern China, Deutschland, Frank-
reich, GroBbritannien, Japan, RuBland oder USA.

5.1.4 Unfdlle der versicherten Person

— als Luftfahrzeugfiihrer (auch Luftsportgeréatefiihrer), soweit er nach deutschem Recht dafiir eine
Erlaubnis benotigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges;

—  bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuiibenden beruflichen Tatigkeit;
— bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.

5.1.5 Unfélle, die der versicherten Person dadurch zustof3en, daf3 sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insas-
se eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschlieBlich der dazugehdrigen Ubungsfahrten
beteiligt, bei denen es auf die Erzielung von Héchstgeschwindigkeiten ankommt.

5.1.6  Unfélle durch Strahlen und Unfélle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht
sind.

5.2 Ausgeschlossen sind auRerdem folgende Beeintrachtigungen:

5.2.1 Krankhafte Storungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verur-
sacht wurden.

5.2.2 Gesundheitsschadigungen durch Heilmafinahmen oder Eingriffe am Korper der versicherten Person.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heilmafinahmen oder Eingriffe durch einen unter die-
sen Vertrag fallenden Unfall veranlafit waren.

5.2.3 Infektionen, auch soweit sie durch Insektenstiche oder -bisse sowie sonstige Haut- oder Schleim-
hautverletzungen verursacht wurden, die als solche geringfiigig sind und durch die Krankheitserre-
ger sofort oder spater in den Korper gelangen.
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Was miissen Sie bei
Anderungen der Berufstitigkeit
oder Beschiftigung beachten?
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Was gilt bei militdrischen
Einsédtzen und bei Wehr-/Zivil-
dienst?
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Was miissen Sie nach einem
Unfall beachten (Obliegen-
heiten)?
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Welche Folgen haben die
Nichtbeachtung von Obliegen-
heiten und das Nichteinhalten
bestimmter Fristen?

5.2.4
5.2.5

5.2.6

6.1

6.3

7.1

7.2

7.3

Versicherungsschutz besteht jedoch fiir
- Tollwut und Wundstarrkrampf
sowie fir

— Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch eine unter diesen Vertrag fallende sonstige
Unfallverletzung in den Korper gelangt sind.

Fiir Infektionen, die durch HeilmaBnahmen oder Eingriffe verusacht sind, gilt Ziffer 5.2.2 Satz 2 ent-
sprechend.

Vergiftungen infolge Einnahme fester oder fliissiger Stoffe durch den Schlund.
Schadigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis nach
Ziffer 1.3 die iberwiegende Ursache ist.

Bauch- oder Unterleibsbriiche

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame
von aufien kommende Einwirkung entstanden sind.

Eine Anderung der Berufstitigkeit oder Beschéftigung der versicherten Person miissen Sie uns
unverziglich mitteilen, weil die Hohe lhrer Versicherungssumme bzw. lhres Beitrags mafigeblich von
diesen Umstdanden abhéangt.

Errechnen sich bei gleichbleibendem Beitrag nach dem zum Zeitpunkt der Anderung giiltigen Tarif
niedrigere Versicherungssummen, gelten diese nach Ablauf von zwei Monaten ab der Anderung.
Errechnen sich dagegen hohere Versicherungssummen, gelten diese ebenfalls nach Ablauf eines
Monats ab der Anderung.

Auf Ihren Wunsch fiihren wir den Vertrag mit den bisherigen Versicherungssummen bei erhohtem
oder gesenktem Beitrag weiter, sobald uns lhre Erkldarung zugeht.

Leistet die versicherte Person Dienst in einer militdrischen oder dhnlichen Formation, besteht der
Versicherungsschutz weiter.

Unfélle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Biirgerkriegsereignisse verursacht sind,
bleiben vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Der Versicherungsschutz erlischt, sobald die versicherte Person Dienst in einer militdrischen oder
dhnlichen Formation leistet, die an einem Krieg oder kriegsmaBigen Einsatz zwischen den Landern
China, Deutschland, Frankreich, Grofbritannien, Japan, RuBland oder USA beteiligt ist. Gleichzeitig
endet der Vertrag.

Leistet die versicherte Person Pflichtwehrdienst oder Zivildienst oder nimmt sie an militdrischen
Reservelibungen teil, ist eine Mitteilung nach Ziffer 6 nicht erforderlich.

Ohne lhre Mitwirkung und die der versicherten Person kénnen wir unsere Leistung nicht erbringen.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeifiihrt, miissen Sie oder die versi-
cherte Person unverziiglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen und uns unterrich-
ten.

Die von uns libersandte Unfallanzeige miissen Sie oder die versicherte Person wahrheitsgemas aus-
fuillen und uns unverziiglich zuriicksenden; von uns dariiber hinaus geforderte sachdienliche Aus-
kiinfte missen in gleicher Weise erteilt werden.

Werden Arzte von uns beauftragt, muf sich die versicherte Person auch von diesen untersuchen las-
sen. Die notwendigen Kosten einschlieflich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalles tragen
wir.

Die Arzte, die die versicherte Person — auch aus anderen Anldssen — behandelt oder untersucht
haben, andere Versicherer, Versicherungstrdager und Behorden sind zu ermédchtigen, alle erforder-
lichen Auskiinfte zu erteilen.

Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb von 48 Stunden zu melden, auch wenn uns
der Unfall schon angezeigt war.

Uns ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen von uns beauftragten
Arzt vornehmen zu lassen.

Wird eine nach Eintritt des Unfalles zu erfiillende Obliegenheit verletzt, verlieren Sie lhren Versicherungs-

schutz, es sei denn, Sie haben die Obliegenheit weder vorsatzlich noch

verletzt. Bei grob

fahrlédssiger Verletzung behalten Sie insoweit Ihren Versicherungschutz, als die Verletzung weder EinfluB auf
die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Bemessung der Leistung gehabt hat.

Bei vorsatzlicher Verletzung behalten Sie in diesen Féllen lhren Versicherungsschutz insoweit nur, wenn die
Verletzung nicht geeignet war, unsere Interessen ernsthaft zu beeintrachtigen oder wenn Sie kein erhebli-
ches Verschulden trifft.

Werden die zur Begriindung von Invaliditatsanspriichen nach Ziffer 2.1.1.1

— Eintritt einer dauernden Beeintrachtigung der korperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit innerhalb
eines Jahres nach dem Unfall, und

— schriftliche Feststellung der Invaliditat durch einen Arzt innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall
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oder zur Neubemessung des Grades der Invaliditdt nach Ziffer 10.4:

— Feststellung des neuen Grades der Invaliditat innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Unfalles

— Anspruchstellung spétestens 3 Monate vor Ablauf der Frist

vorgesehenen Fristen nicht eingehalten, so entfallt Ihr Leistungsanspruch, ohne daB es auf Ihr Verschul-

den | 2 ommt.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats — beim Invaliditatsanspruch innerhalb von drei Mona-
ten — zu erkldren, ob und in welcher Hohe wir einen Anspruch anerkennen. Die Fristen beginnen mit
dem Eingang folgender Unterlagen:

— Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,

— beim Invaliditdatsanspruch zusétzlich der Nachweis tiber den Abschluf3 des Heilverfahrens,
soweit es fiir die Bemessung der Invaliditat notwendig ist.

Die arztlichen Gebiihren, die lhnen zur Begriindung des Leistungsanspruchs entstehen, iiberneh-
men wir

bei Invaliditat bis zu 1 Promille der versicherten Summe,

bei Ubergangsleistung bis zu 1 Prozent der versicherten Summe,
bei Tagegeld bis zu 1 Tagegeldsatz

bei Krankenhaustagegeld bis zu 1 Krankenhaustagegeldsatz.

Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit lhnen tber Grund und Hohe geeinigt, leisten
wir innerhalb von zwei Wochen.

Steht die Leistungspflicht zundchst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir — wenn Sie es verlangen —
angemessene Vorschiisse.

Vor Abschlu3 des Heilverfahrens kann eine Invaliditdtsleistung innerhalb eines Jahres nach Eintritt
des Unfalles nur bis zur Hohe einer vereinbarten Todesfallsumme beansprucht werden.

Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invaliditat jahrlich, langstens bis zu drei Jahren nach Ein-
tritt des Unfalles, erneut drztlich bemessen zu lassen. Bei Kindern bis zur Vollendung des 14.
Lebensjahres verlangert sich diese Frist von drei auf fiinf Jahre. Dieses Recht muf} von uns mit Abga-
be einer Erkldrung entsprechend Ziffer 10.1, von Ihnen spéatestens 3 Monate vor Ablauf dieser Frist
ausgeliibt werden.

Ergibt die endgiiltige Bemessung eine hohere Invaliditatsleistung, als wir sie bereits erbracht
haben, ist der Mehrbetrag mit 5 % jdhrlich zu verzinsen.

Zur Priifung der Voraussetzungen fiir den Rentenbezug sind wir berechtigt, Lebensbescheinigungen
anzufordern. Wird die Bescheinigung nicht unverziiglich tibersandt, ruht die Rentenzahlung ab der
ndchsten Falligkeit.

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie
den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 12.2 zahlen.

Dauer und Ende des Vertrages
Der Vertrag ist fiir die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verldngert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr,
wenn nicht Ihnen oder uns spdtestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah-
res eine Kiindigung zugegangen ist.

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne daf3 es einer Kiindigung
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

Kiindigung nach Versicherungsfall

Den Vertrag konnen Sie oder wir durch schriftliche Kiindigung beenden, wenn wir eine Leistung
erbracht oder Sie gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben.

Die Kiindigung muB lhnen oder uns spatestens einen Monat nach Leistung oder — im Falle eines
Rechtsstreits — nach Klageriicknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des Urteils zugegan-
gen sein. Kiindigen Sie, wird lhre Kiindigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie kénnen
jedoch bestimmen, daf die Kiindigung zu einem spdteren Zeitpunkt, spatestens jedoch zum Ende
des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

Eine Kiindigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Wird der Vertrag gekiindigt, haben wir nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der der abgelaufenen
Vertragszeit entspricht.
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Der Versicherungsbeitrag
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Was miissen Sie bei der Beitrags-
zahlung beachten?

Was geschieht, wenn Sie einen
Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

12.2
12.2.1

12.2.2

12.2.3

12.3

12.3.1

12.3.2

12.3.3

12.3.4

Beitrag und Versicherungsteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthélt die Versicherungsteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz
bestimmten Hohe zu entrichten haben.

Zahlung und Folgen verspéteter Zahlung/Erster oder einmaliger Beitrag
Falligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Der erste oder einmalige Beitrag wird — wenn nichts anderes vereinbart ist — sofort nach Abschluf3
des Vertrages fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverziiglich nach Erhalt des Versicherungsscheins und der
Zahlungsaufforderung erfolgt.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des
ersten Jahresbeitrages.

Spaterer Beginn des Versicherungsschutzes

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem spateren Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt.

Ruicktritt

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, konnen wir vom Vertrag zuriicktre-
ten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Es gilt als Riicktritt, wenn wir den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht innerhalb von drei Monaten nach Abschluf des Vertrages gerichtlich geltend machen.

Zahlung und Folgen verspéteter Zahlung/Folgebeitrag
Falligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Die Folgebeitrage sind am Falligkeitstag des jeweiligen Beitragszeitraumes zu zahlen, sofern nicht
etwas anderes vereinbart wurde.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrech-
nung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

Verzug

Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn,
daf3 Sie die verspdtete Zahlung nicht zu vertreten haben.

Wir werden Sie schriftlich zur Zahlung auffordern und Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens zwei
Wochen setzen.

Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
Kein Versicherungsschutz

Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeit-
punkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer
12.3.2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurden.

Kiindigung
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kénnen wir den Vertrag

kiindigen, wenn wir Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 12.3.2 Abs. 2 darauf hingewiesen
haben.

Haben wir gekiindigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats den angemahnten Beitrag,
besteht der Vertrag fort. Fiir Versicherungsfélle, die zwischen dem Zugang der Kiindigung und der
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermachtigung

Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn
der Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen Falligkeitstag eingezogen werden kann
und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

Konnte der féllige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung
auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverziiglich nach unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung
erfolgt.

Haben Sie zu vertreten, daf3 der Beitrag nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, kiinftig
Zahlung auBerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

Teilzahlung und Folgen bei verspéateter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort
fdllig, wenn Sie mit der Zahlung einer Rate in Verzug sind.

Ferner konnen wir fiir die Zukunft jahrliche Beitragszahlung verlangen.
Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur
Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

11
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14.1

14.2
14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.3

14.4

Ist die Versicherung gegen Unfille abgeschlossen, die einem anderen zustoRen (Fremdversiche-
rung), steht die Ausiibung der Rechte aus dem Vertrag nicht der versicherten Person, sondern lhnen
zu. Sie sind neben der versicherten Person fiir die Erfiillung der Obliegenheiten verantwortlich.

Alle fiir Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller
entsprechend anzuwenden.

Die Versicherungsanspriiche konnen vor Falligkeit ohne unsere Zustimmung weder tibertragen noch
verpfandet werden.

Vollstandigkeit und Richtigkeit von Angaben iiber gefahrerhebliche Umstande.

Sie oder Ihr Bevollmdchtigter sind verpflichtet, uns bei AbschluB des Vertrages alle hnen bekann-
ten gefahrerheblichen Umstande schriftlich, wahrheitsgemaf3 und vollstandig anzuzeigen, insbe-
sondere die im Versicherungsantrag gestellten Fragen ebenso zu beantworten. Gefahrerheblich sind
die Umstédnde, die geeignet sind, auf unseren Entschluf3 Einflu} auszuiiben, den Vertrag tiberhaupt
oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschlieBen. Ein Umstand, nach dem wir ausdriicklich und
schriftlich gefragt haben, gilt im Zweifel als gefahrerheblich.

Die versicherte Person ist neben lhnen fiir wahrheitsgemaBe und vollstandige Anzeige der gefahr-
erheblichen Umstdnde und die Beantwortung der an sie gestellten Fragen verantwortlich.

Wird der Vertag von Ihrem Bevollméachtigten oder einem Vertreter ohne Vertretungsvollmacht
geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, miissen Sie sich so behandeln las-
sen, als hatten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

Riicktritt
Voraussetzungen und Ausiibung des Riicktritts

Unvollstdandige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umstdnden berechtigen uns, vom
Versicherungsvertrag zuriickzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand nicht oder unrichtig
angezeigt wurde, weil Sie sich der Kenntnis der Wahrheit arglistig entzogen haben.

Der Riicktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem
wir von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangen. Der Riicktritt erfolgt durch Erklarung
Ihnen gegeniiber.

Ausschluf3 des Riicktrittsrechts

Wir haben kein Riicktrittsrecht, wenn wir die nichtangezeigten gefahrerheblichen Umstande oder
deren unrichtige Anzeige kannten.

Dasselbe gilt, wenn Sie nachweisen, daB die unrichtigen oder unvollstandigen Angaben weder von
Ihnen noch von lhrem Bevollmachtigten schuldhaft gemacht wurden.

Hatten Sie die gefahrerheblichen Umstande anhand schriftlicher von uns gestellter Fragen anzuzei-
gen, kdnnen wir wegen einer unterbliebenen Anzeige eines Umstands, nach dem nicht ausdriicklich
gefragt worden ist, nur zuriicktreten, wenn dieser Umstand entweder von lhnen oder von lhrem
Bevollmachtigten arglistig verschwiegen wurde.

Folgen des Riicktritts
Im Fall des Riicktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Ist der Versicherungsfall bereits eingetreten, diirfen wir den Versicherungsschutz nicht versagen,
wenn Sie nachweisen, daB der unvollstandig oder unrichtig angezeigte Umstand weder auf den Ein-
tritt des Versicherungsfalls noch auf den Umfang der Leistung Einflu gehabt hat.

Im Fall des Riicktritts sind wir und Sie verpflichtet, die empfangenen Leistungen zuriickzugewdhren;
eine Geldsumme ist vom Zeitpunkt des Empfangs an zu verzinsen. Wir behalten aber unseren
Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der im Zeitpunkt des Riicktritts abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

Beitragsanderung oder Kiindigungsrecht

Ist unser Riicktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Anzeigepflicht ohne Verschulden verletzt wurde,
haben wir, falls fiir die hohere Gefahr ein hoherer Beitrag angemessen ist, auf diesen Beitrag ab
Beginn der laufenden Versicherungsperiode an Anspruch. Das gleiche gilt, wenn uns bei Abschluf3
des Vertrages ein fiir die Ubernahme der Gefahr erheblicher Umstand nicht angezeigt worden ist,
weil er Ihnen nicht bekannt war.

Wird die hohere Gefahr nach den fiir unseren Geschéftsbetrieb mafigebenden Grundsatzen auch
gegen einen hoheren Beitrag nicht iibernommen, kdnnen wir den Versicherungsvertrag unter Einhal-
tung einer Kiindigungsfrist von einem Monat, nachdem wir von der Anzeigepflichtverletzung Kennt-
nis erlangt haben, kiindigen. Die Kiindigung wird einen Monat nach dem Zugang bei lhnen wirksam.

Das Recht auf Beitragserh6hung oder Kiindigung erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats vor
dem Zeitpunkt an geltend gemacht wird, in dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht oder von
dem nicht angezeigten Umstand Kenntnis erlangt haben.

Anfechtung

Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Tauschung tiber Gefahrumstande anzufechten, bleibt
unberiihrt.
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Wie konnen Sie den Verlust von
Anspriichen vermeiden?

16
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18

Was miissen Sie uns sonst noch
mitteilen, was miissen Sie dabei
beachten?

Fiir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zustandigkeit
nach dem fiir unseren Sitz oder unserer fiir den Versicherungsvertrag zustandigen Niederlassung.
Hat ein Versicherungsagent am Zustandekommen des Vertrages mitgewirkt, ist auch das Gericht des
Ortes zustdndig, an dem der Versicherungsagent zur Zeit der Vermittlung oder des Abschlusses sei-
ne gewerbliche Niederlassung oder — bei Fehlen einer gewerblichen Niederlassung — seinen Wohn-
sitz hatte.

Wir konnen Klagen gegen Sie bei dem fiir Ihren Wohnsitz zustdandigen Gericht erheben.

Alle fiir uns bestimmten Anzeigen und Erkldrungen miissen Sie schriftlich abgeben. Sie sollen an
unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachtrdgen als zustén-
dig bezeichnete Geschéftsstelle gerichtet werden.

Haben Sie uns eine Anderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, geniigt fiir eine Willenserklarung, die
lhnen gegeniiber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns
bekannte Anschrift. Die Erkldarung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie Ihnen ohne die
Anschriftendnderung bei regelmafiger Beférderung zugegangen sein wiirde.
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Allgemeine Verbesserungen zu den GUB 99 mit besonderer

Gliedertaxe

Diese Allgemeinen Verbesserungen sind besondere Vereinbarungen und gehen den gedruckten Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 99)
und den eventuellen Zusatzbedingungen vor.

Zu Ziffer 1.3 GUB 99

Rettung von Menschenleben
oder Sachen

Zu Ziffer 1.3 GUB 99

Einwirkung von Gasen und
Dampfen

Zu Ziffer 2.1.1.1 GUB 99
Schadenzeit Invaliditat

Zu Ziffer 2.1.2.1 GUB 99
Altersklausel

Zu Ziffer 2.1.2.2.1 GUB 99
Gliedertaxe

Zu Ziffer 2.4.1 GUB 99
Gemischte Institute

Zu Ziffer 2.4.2 GUB 99
Krankenhaustagegeld/Sanatorien

Zu Ziffer 2 GUB 99
Bergungs- und Rettungskosten

Zu Ziffer 5.1.1 GUB 99
Trunkenheit

14

Gesundheitsschadigungen, die der Versicherte bei rechtméaRiger Verteidigung oder bei Bemiihung zur Ret-
tung von Menschenleben oder Sachen erleidet, gelten als unfreiwillig erlitten und sind in die Versicherung
eingeschlossen.

Bei Gesundheitsschddigungen durch die Einwirkung ausstromender Gase oder Dampfe wird der Begriff der
Plotzlichkeit auch dann angenommen, wenn besondere Umstande den Versicherten dazu zwangen, sich die-
sen Einwirkungen mehrere Stunden lang auszusetzen.

Berufs- und Gewerbekrankheiten bleiben jedoch ausgeschlossen.

Die Frist zur Geltendmachung einer Invaliditat wird auf 18 Monate, vom Unfalltage an gerechnet, verlangert.

In Abdnderung von Ziffer 2.1.2.1 GUB 99 wird die Invaliditatsleistung als Kapitalleistung erbracht, sofern der
Versicherte am Tage des Unfalls das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Ab dem 75. Lebensjahr werden
in Abdnderung von Ziffer 2.1.2.3 GUB 99 fiir eine Invaliditatsleistung von 1.000 DM folgende Jahresrenten
zugrundegelegt.

Fir Manner 170,85 DM und fiir Frauen 145,83 DM.

In teilweiser Abdnderung von Ziffer 2.1.2.2.1 GUB 99 werden folgende Invaliditatsgrade angenommen:

Invaliditdtsgrade

a) bei Verlust oder Funktionsunfahigkeit
— beider Arme oder Hénde,
— beider Beine oder Fiif3e,
— je eines Armes oder einer Hand
—und eines Beines oder eines Fu3es 100%
— eines Armes bis oberhalb des Ellenbogengelenkes 70 %
— eines Armes unterhalb des Ellenbogengelenkes 70%
— einer Hand im Handgelenk 70 %
— eines Daumens 25%
— eines Zeigefingers 16 %
— eines anderen Fingers 10%
— eines Beines bis zur Mitte des Oberschenkels 65 %
— eines Beines unterhalb des Knies 55 %
— eines Beines bis zur Mitte des Unterschenkels 50 %
— eines FuBes im Fuigelenk 50 %
— einer grofien Zehe 8 %
— einer anderen Zehe 3%
b) bei gdnzlichem Verlust
— der Sehkraft eines Auges 55 %
— des Gehors auf einem Ohr 35%

Erfolgt die Heilbehandlung in einem Institut, das sowohl der Heilbehandlung als auch der Rehabilitation
dient, so entféllt der Krankenhaustagegeld-Anspruch zumindest dann nicht, wenn es sich um eine Notfall-
einweisung handelt oder die Krankenanstalt das einzige Versorgungskrankenhaus in der Umgebung des
Wohnsitzes des Versicherten ist.

Uber das zweite Unfalljahr hinaus wird Krankenhaustagegeld bezahlt, wenn der Aufenthalt zur Entfernung
des eingebrachten Osteosynthesematerials dient.

Bei unfallbedingtem Aufenthalt in Sanatorien wird langstens bis zur einer Dauer von 60 Tagen 50% des ver-
sicherten Krankenhaustagegeldes iibernommen. Diese Regelung hat jedoch nur dann Giiltigkeit, wenn der
Sanatoriumsaufenthalt unmittelbar an einen unfallbedingten Krankenhausaufenthalt anschlieft.

Gemadfs den Besonderen Bedingungen fiir den Einschluf3 von Bergungskosten erstreckt sich die Versicherung
bis zu dem im Versicherungsschein aufgefiihrten Betrag pro versicherte Person auf Bergungskosten.

In Abdnderung von Ziffer 5.1.1 GUB 99 sind auch Unfélle infolge von BewufBtseinsstérungen, soweit diese
durch Trunkenheit verursacht sind, mitversichert. Beim Lenken von Kraftfahrzeugen jedoch nur dann, wenn
der Blutalkoholgehalt unter 1,1 Promille liegt.



Zu Ziffer 5.1.6 GUB 99
Strahlenklausel

Zu Ziffer 5.2.3 GUB 99
Infektionsklausel

Zu Ziffer 5.2.4 GUB 99
Lebensmittelvergiftungen

Zu Ziffer 5.2.4 GUB 99
Vergiftungen bei Kindern
bis 14 Jahren

Zu Ziffer 6.2 GUB 99
Berufsanderung

Zu Ziffer 8.3 GUB 99
Lohnausfall der Selbstdndigen

Zu Ziffer 8.5 GUB 99

Meldefrist

Zu Ziffer 10.1 GUB 99
Arztkosten

Zu Ziffer 10.4 GUB 99
Invaliditdtsgradanderung

Zu Ziffer 13 GUB 99
Verantwortlichkeitsklausel

Zu Ziffer 18 GUB 99
Anzeigenentgegennahme

Gesundheitsschadigungen durch Rontgen- oder Laserstrahlen und kiinstlich erzeugte ultraviolette Strahlen,
die sich als Unfélle im Sinne der Ziffer 1.3 GUB 99 darstellen, sind in die Versicherung eingeschlossen. Vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Gesundheitsschddigungen, die sich als Folge regelmé&fiigen Han-
tierens mit strahlenerzeugenden Gerdten darstellen und Berufs- bzw. Gewerbekrankheiten sind.

Eingeschlossen in die Versicherung sind alle entstandenen Infektionen, bei denen aus der Krankengeschich-
te, dem Befund oder der Natur der Erkrankung hervorgeht, da3 die Krankheitserreger durch irgendeine
Beschadigung der Haut, wobei aber mindestens die duf3ere Hautschicht durchtrennt sein muf3, oder durch
ein plotzliches Eindringen infektdser Massen in Auge, Mund oder Nase in den Korper gelangt sind.

Einer Infektion gleichgestellt sind Schutzimpfungen gegen Infektionen.

Die Erweiterung des Versicherungsschutzes auf durch Schutzimpfungen hervorgerufene Infektionen
beschrénkt sich auf die Leistungsarten Invaliditdt und Tod gemafl den Bestimmungen der Ziffern 2.1 und
2.6 GUB 99, wobei hier ein Anspruch auf die Invaliditatsleistung erst dann entsteht, wenn sich nach den
Bestimmungen der Ziffern 2.1.2.2.1, 2.1.2.2.2 und 2.1.2.2.3 GUB 99 und - sofern andere Krankheiten oder
Gebrechen mitgewirkt haben — unter entsprechender Berticksichtigung der Ziffer 3 GUB 99 ein Invaliditats-
grad von mehr als 20% ergibt.

Ergibt sich bei einer durch Schutzimpfungen hervorgerufenen Infektion ein Invaliditatsgrad von mehr als
20%, so besteht ein Anspruch in Hohe der sich ergebenden Gesamtinvaliditat.

In Abdnderung von Ziffer 5.2.4 GUB 99 sind die Folgen von Lebensmittelvergiftungen mitversichert.

In Abdnderung von Ziffer 5.2.4 GUB 99 sind Vergiftungen bei Kindern bis 14 Jahren infolge Einnahme fester
oder fliissiger Stoffe durch den Schlund mitversichert.

Ergeben sich im Rahmen der versicherten Tatigkeit ausnahmsweise Sondergefahren, fiir die lt. Tarif ein
hoherer Beitrag zu zahlen ware, so gilt die Einschrankung nicht, wenn die Sondergefahr voriibergehender
bzw. kurzfristiger Natur — also kein Dauerzustand — ist.

Die Einschrankung gilt gleichfalls nicht, wenn die gefahrerhohende Tatigkeit zwar in regelmaBigen Abstan-
den wiederkehrt, jedoch nur kurzfristig ist und eine grundsitzliche Anderung der versicherten Tatigkeit nicht
beinhaltet.

Die versicherten Summen behalten ihre Giiltigkeit, auch wenn die gefahrerhhende Tatigkeit langerer Natur
ist und einen hoheren Beitrag erfordert. Der hohere Beitrag ist nach Ablauf eines Monats — von Beginn der
Aufnahmen der gefahrerhthenden Tatigkeit gerechnet — zu berechnen. Voraussetzung hierfiir ist, daf} der
Versicherer fiir die neue Berufstatigkeit tiberhaupt Versicherungsschutz gewahrt.

Wird eine Einigung iiber den hdheren Beitrag nicht erzielt, bleibt es bei der nach den GUB 99 vorgesehenen
Regelung.

Unterbleibt versehentlich die Anzeige iiber die Anderung der Berufstitigkeit in der vorgesehenen Frist, so
bleibt der Versicherungsschutz gleichfalls voll bestehen. Die Beitragsabrechnung erfolgt nachtréglich.

Wird bei Selbstandigen der Lohnausfall nicht korrekt nachgewiesen, so wird ein fester Betrag erstattet, der
1/5%o; der versicherten Invaliditdtssumme, dufierstens jedoch 400 DM betragt.

Hat der Unfall den Tod zur Folge, so gilt die Meldefrist von 48 Stunden gemaf Ziffer 8.5 GUB 99 bei Unfdllen
innerhalb Deutschlands, bei Unfallen im Ausland beginnt die Frist mit Kenntnisnahme des Versicherungs-
nehmers bzw. der Bezugsberechtigten.

Die Kosten trdgt der Versicherer ohne Einschrankung.

Das Recht den Grad der Invaliditat jahrlich erneut drztlich bemessen zu lassen, steht dem Versicherer maxi-
mal zwei Jahre, vom Unfalltage an gerechnet, zu, dem Versicherungsnehmer maximal drei Jahre. Bei versi-
cherten Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, steht dem Versicherungsnehmer das
Recht maximal fiinf Jahre zu.

Fiir die Erfiillung von Obliegenheiten ist neben dem Versicherungsnehmer nach MaBgabe des-VVG auch
der Versicherte verantwortlich. Insbesondere fiir solche Obliegenheiten, die nur in seiner Person entstehen
kénnen (im Hinblick auf Ziffer 8.1 bis 8.4 GUB 99).

Wird der Versicherungsvertrag durch einen Makler betreut, ist dieser bevollméachtigt, Anzeigen und Willens-
erkldarungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, die-
se unverziiglich an den Versicherer weiterzuleiten.
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Unterbleibt versehentlich eine Anzeige bzw. die Erfiillung einer vertraglichen Obliegenheit, so beeintrachtigt
das die Leistungspflicht des Versicherers nicht, wenn der Versicherungsnehmer bzw. Versicherte nachweist,
daf3 es sich hierbei nur um ein Versehen handelt und er nach Erkennen die Anzeige unverziiglich nachgeholt
hat bzw. die Obliegenheit unverziiglich erfiillt hat.

Wahrend der Laufzeit des Vertrages geborene Kinder des Versicherungsnehmers gelten beitragsfrei bis zur
nachsten Stammfalligkeit mitversichert.

Die Versicherungssumme betrdgt 60.000 DM fiir den Invaliditatsfall.

(Gilt nicht in der betrieblichen Gruppen-Unfallversicherung sowie in der Unfallversicherung mit Beitragsriick-
gewdhr.)

Befindet sich das versicherte Kind nach einem Unfall im Sinne der Ziffer 1.3 GUB 99, der sich vor der Vollen-
dung des 12. Lebensjahres ereignet hat, in medizinisch notwendiger vollstationdrer Heilbehandlung und
libernachtet ein Erziehungsberechtigter mit dem Kind im Krankenhaus (Rooming-in), so wird pro Ubernach-
tung ein pauschaler Kostenzuschuf in folgender Hohe gezahlt:

1. bis 10. Ubernachtung: 50 DM
ab der 11. Ubernachtung: 25 DM

(Gilt nicht in der betrieblichen Gruppen-Unfallversicherung)

Stirbt der Versicherungsnehmer oder der mitversicherte Ehe-/Lebenspartner wahrend der Versicherungsdau-
er und war der Vertrag bis zu diesem Zeitpunkt ungekiindigt, so wird diese Versicherung ab dem Todestag
mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden Versicherungssummen bis zur nachsten Stammfalligkeit beitragsfrei
weitergefiihrt.

(Gilt nicht in der betrieblichen Gruppen-Unfallversicherung sowie in der Unfallversicherung mit Beitragsriick-
gewdhr.)



Allgemeine Verbesserungen zu den GUB 99 ohne besondere

Gliedertaxe

Diese Allgemeinen Verbesserungen sind besondere Vereinbarungen und gehen den gedruckten Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 99)
und den eventuellen Zusatzbedingungen vor.

Zu Ziffer 1.3 GUB 99

Rettung von Menschenleben
oder Sachen

Zu Ziffer 1.3 GUB 99
Einwirkung von Gasen und
Dampfen

Zu Ziffer 2.1.1.1 GUB 99
Schadenzeit Invaliditat

Zu Ziffer 2.1.2.1 GUB 99
Altersklausel

Zu Ziffer 2.4.1 GUB 99
Gemischte Institute

Zu Ziffer 2.4.2 GUB 99
Krankenhaustagegeld/Sanatorien

Zu Ziffer 2 GUB 99
Bergungs- und Rettungskosten

Zu Ziffer 5.1.1 GUB 99
Trunkenheit

Zu Ziffer 5.1.6 GUB 99
Strahlenklausel

Zu Ziffer 5.2.3 GUB 99
Infektionsklausel

Zu Ziffer 5.2.4 GUB 99
Lebensmittelvergiftungen

Zu Ziffer 5.2.4 GUB 99

Vergiftungen bei Kindern
bis 14 Jahren

Zu Ziffer 6.2 GUB 99
Berufsdnderung

Gesundheitsschadigungen, die der Versicherte bei rechtmaBiger Verteidigung oder bei Bemiihung zur Ret-
tung von Menschenleben oder Sachen erleidet, gelten als unfreiwillig erlitten und sind in die Versicherung
eingeschlossen.

Bei Gesundheitsschddigungen durch die Einwirkung ausstromender Gase oder Dampfe wird der Begriff der
Plotzlichkeit auch dann angenommen, wenn besondere Umstande den Versicherten dazu zwangen, sich die-
sen Einwirkungen mehrere Stunden lang auszusetzen.

Berufs- und Gewerbekrankheiten bleiben jedoch ausgeschlossen.

Die Frist zur Geltendmachung einer Invaliditat wird auf 18 Monate, vom Unfalltage an gerechnet, verlangert.

In Abdnderung von Ziffer 2.1.2.1 GUB 99 wird die Invaliditatsleistung als Kapitalleistung erbracht, sofern der
Versicherte am Tage des Unfalls das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Ab dem 75. Lebensjahr werden
in Abdnderung von Ziffer 2.1.2.3 GUB 99 fiir eine Invaliditdtsleistung von 1.000 DM folgende Jahresrenten
zugrundegelegt.

Fiir Mdnner 170,85 DM und fiir Frauen 145,83 DM.

Erfolgt die Heilbehandlung in einem Institut, das sowohl der Heilbehandlung als auch der Rehabilitation
dient, so entfallt der Krankenhaustagegeld-Anspruch zumindest dann nicht, wenn es sich um eine Notfall-
einweisung handelt oder die Krankenanstalt das einzige Versorgungskrankenhaus in der Umgebung des
Wohnsitzes des Versicherten ist.

Uber das zweite Unfalljahr hinaus wird Krankenhaustagegeld bezahlt, wenn der Aufenthalt zur Entfernung
des eingebrachten Osteosynthesematerials dient.

Bei unfallbedingtem Aufenthalt in Sanatorien wird langstens bis zur einer Dauer von 60 Tagen 50% des versi-
cherten Krankenhaustagegeldes (ibernommen. Diese Regelung hat jedoch nur dann Giiltigkeit, wenn der
Sanatoriumsaufenthalt unmittelbar an einen unfallbedingten Krankenhausaufenthalt anschlief3t.

Gemaf} den Besonderen Bedingungen fiir den Einschluf von Bergungskosten erstreckt sich die Versicherung
bis zu dem im Versicherungsschein aufgefiihrten Betrag pro versicherte Person auf Bergungskosten.

In Abdnderung von Ziffer 5.1.1 GUB 99 sind auch Unfdlle infolge von Bewuftseinsstérungen, soweit diese
durch Trunkenheit verursacht sind, mitversichert. Beim Lenken von Kraftfahrzeugen jedoch nur dann, wenn
der Blutalkoholgehalt unter 1,1 Promille liegt.

Gesundheitsschadigungen durch Rontgen- oder Laserstrahlen und kiinstlich erzeugte ultraviolette Strahlen,
die sich als Unfélle im Sinne der Ziffer 1.3 GUB 99 darstellen, sind in die Versicherung eingeschlossen. Vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Gesundheitsschddigungen, die sich als Folge regelmé&fiigen Han-
tierens mit strahlenerzeugenden Gerdten darstellen und Berufs- bzw. Gewerbekrankheiten sind.

Eingeschlossen in die Versicherung sind alle entstandenen Infektionen, bei denen aus der Krankengeschich-
te, dem Befund oder der Natur der Erkrankung hervorgeht, dafl die Krankheitserreger durch irgendeine
Beschadigung der Haut, wobei aber mindestens die dufiere Hautschicht durchtrennt sein muB, oder durch
ein plotzliches Eindringen infektéser Massen in Auge, Mund oder Nase in den Korper gelangt sind.

Einer Infektion gleichgestellt sind Schutzimpfungen gegen Infektionen.

Die Erweiterung des Versicherungsschutzes auf durch Schutzimpfungen hervorgerufene Infektionen
beschrénkt sich auf die Leistungsarten Invaliditdt und Tod geméafl den Bestimmungen der Ziffern 2.1 und 2.6
GUB 99, wobei hier ein Anspruch auf die Invaliditatsleistung erst dann entsteht, wenn sich nach den Bestim-
mungen der Ziffern 2.1.2.2.1, 2.1.2.2.2 und 2.1.2.2.3 GUB 99 und - sofern andere Krankheiten oder Gebre-
chen mitgewirkt haben — unter entsprechender Beriicksichtigung der Ziffer 3 GUB 99 ein Invaliditdtsgrad von
mehr als 20% ergibt.

Ergibt sich bei einer durch Schutzimpfungen hervorgerufenen Infektion ein Invaliditdtsgrad von mehr als
20%, so besteht ein Anspruch in Héhe der sich ergebenden Gesamtinvaliditat.

In Abdnderung von Ziffer 5.2.4 GUB 99 sind die Folgen von Lebensmittelvergiftungen mitversichert.

In Abdnderung von Ziffer 5.2.4 GUB 99 sind Vergiftungen bei Kindern bis 14 Jahren infolge Einnahme fester
oder fliissiger Stoffe durch den Schlund mitversichert.

Ergeben sich im Rahmen der versicherten Tatigkeit ausnahmsweise Sondergefahren, fiir die It. Tarif ein hohe-
rer Beitrag zu zahlen wdre, so gilt die Einschrankung nicht, wenn die Sondergefahr voriibergehender bzw.
kurzfristiger Natur — also kein Dauerzustand - ist.
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Zu Ziffer 8.3 GUB 99

Lohnausfall der Selbstandigen

Zu Ziffer 8.5 GUB 99
Meldefrist

Zu Ziffer 10.1 GUB 99
Arztkosten

Zu Ziffer 10.4 GUB 99
Invaliditatsgradanderung

Zu Ziffer 13 GUB 99
Verantwortlichkeitsklausel

Zu Ziffer 18 GUB 99
Anzeigenentgegennahme

Sonstiges
Versehensklausel

Beitragsfreie Mitversicherung

von Neugeborenen

Rooming-in-Leistung

Versorgung des Partners

18

Die Einschrankung gilt gleichfalls nicht, wenn die gefahrerhdhende Tatigkeit zwar in regelmaBigen Abstén-
den wiederkehrt, jedoch nur kurzfristig ist und eine grundsitzliche Anderung der versicherten Tatigkeit nicht
beinhaltet.

Die versicherten Summen behalten ihre Giiltigkeit, auch wenn die gefahrerhhende Tatigkeit langerer Natur
ist und einen hoheren Beitrag erfordert. Der hohere Beitrag ist nach Ablauf eines Monats — von Beginn der
Aufnahmen der gefahrerhohenden Tatigkeit gerechnet — zu berechnen. Voraussetzung hierfiir ist, daf? der
Versicherer fiir die neue Berufstatigkeit tiberhaupt Versicherungsschutz gewahrt.

Wird eine Einigung iber den hoheren Beitrag nicht erzielt, bleibt es bei der nach den GUB 99 vorgesehenen
Regelung.

Unterbleibt versehentlich die Anzeige iiber die Anderung der Berufstitigkeit in der vorgesehenen Frist, so
bleibt der Versicherungsschutz gleichfalls voll bestehen. Die Beitragsabrechnung erfolgt nachtraglich.

Wird bei Selbstandigen der Lohnausfall nicht korrekt nachgewiesen, so wird ein fester Betrag erstattet, der
1/5%so; der versicherten Invaliditdtssumme, dufierstens jedoch 400 DM betragt.

Hat der Unfall den Tod zur Folge, so gilt die Meldefrist von 48 Stunden gemaf Ziffer 8.5 GUB 99 bei Unfdllen
innerhalb Deutschlands, bei Unfallen im Ausland beginnt die Frist mit Kenntnisnahme des Versicherungs-
nehmers bzw. der Bezugsberechtigten.

Die Kosten tragt der Versicherer ohne Einschrankung.

Das Recht den Grad der Invaliditat jahrlich ermneut adrztlich bemessen zu lassen, steht dem Versicherer maxi-
mal zwei Jahre, vom Unfalltage an gerechnet, zu, dem Versicherungsnehmer maximal drei Jahre. Bei versi-
cherten Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, steht dem Versicherungsnehmer das
Recht maximal fiinf Jahre zu.

Fiir die Erfiillung von Obliegenheiten ist neben dem Versicherungsnehmer nach MaRgabe des il VVG auch
der Versicherte verantwortlich. Insbesondere fiir solche Obliegenheiten, die nur in seiner Person entstehen
kdnnen (im Hinblick auf Ziffer 8.1 bis 8.4 GUB 99).

Wird der Versicherungsvertrag durch einen Makler betreut, ist diese bevollmachtigt, Anzeigen und Willenser-
klarungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese
unverziiglich an den Versicherer weiterzuleiten.

Unterbleibt versehentlich eine Anzeige bzw. die Erflillung einer vertraglichen Obliegenheit, so beeintrachtigt
das die Leistungspflicht des Versicherers nicht, wenn der Versicherungsnehmer bzw. Versicherte nachweist,
daf3 es sich hierbei nur um ein Versehen handelt und er nach Erkennen die Anzeige unverziiglich nachgeholt
hat bzw. die Obliegenheit unverziiglich erfiillt hat.

Wahrend der Laufzeit des Vertrages geborene Kinder des Versicherungsnehmers gelten beitragsfrei bis zur
ndchsten Stammfalligkeit mitversichert.

Die Versicherungssumme betragt 60.000 DM fiir den Invaliditatsfall.

(Gilt nicht in der betrieblichen Gruppen-Unfallversicherung sowie in der Unfallversicherung mit Beitragsriick-
gewahr.)

Befindet sich das versicherte Kind nach einem Unfall im Sinne der Ziffer 1.3 GUB 99, der sich vor der Vollen-
dung des 12. Lebensjahres ereignet hat, in medizinisch notwendiger vollstationdrer Heilbehandlung und
libernachtet ein Erziehungsberechtigter mit dem Kind im Krankenhaus (Rooming-in), so wird pro Ubernach-
tung ein pauschaler Kostenzuschuf in folgender Hohe gezahlt:

1. bis 10. Ubernachtung: 50 DM
ab der 11. Ubernachtung: 25 DM
(Gilt nicht in der betrieblichen Gruppen-Unfallversicherung)

Stirbt der Versicherungsnehmer oder der mitversicherte Ehe-/Lebenspartner wahrend der Versicherungsdau-
er und war der Vertrag bis zu diesem Zeitpunkt ungekiindigt, so wird diese Versicherung ab dem Todestag
mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden Versicherungssummen bis zur nachsten Stammfalligkeit beitragsfrei
weitergefiihrt.

(Gilt nicht in der betrieblichen Gruppen-Unfallversicherung sowie in der Unfallversicherung mit Beitragsriick-
gewdhr.)
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Besondere und Zusatzbedingungen

Nr. 50
Zusatzbedingungen fiir die
Gruppen-Unfallversicherung

Nr. 51

Besondere Bedingungen fiir die
Unfall-Versicherung mit plan-
maéfiger Erhéhung (5 oder

10 Prozent) von Leistung und
Beitrag

§1

Bestimmungen fiir Versicherungen ohne Namensangabe

6]

@

G

4

(5)

§2

Die zu versichernden Personen sind so zu bezeichnen, daf bei Eintritt des Versicherungsfalls ein Zweifel
Uber die Zugehorigkeit zu dem versicherten Personenkreis nicht entstehen kann.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, geordnete Personal-, Lohn- oder Mitgliederlisten zu fiihren
und auf Verlangen den von dem Versicherer beauftragten Organen Einsicht in diese zu gestatten.

Der Versicherer fordert den Versicherungsnehmer jeweils am Schlu des Zeitabschnitts, auf welchen der
Jahresbeitrag anteilig entrichtet wird, auf, die Zahl der in diesem Zeitabschnitt versichert gewesenen
Personen anzugeben. Diese Angabe hat nach Monaten und nach dem hdchsten Stande jedes Monats zu
erfolgen. Eine Durchschnittsberechnung ist nicht zuldssig.

Aufgrund der festgestellten Kopfzahl der Versicherten erfolgt die Berechnung des jeweiligen Beitrags. Ist
fiir den verflossenen Zeitabschnitt ein zu hoher oder zu niedriger Beitrag gezahlt worden, so ist der ent-
sprechende Betrag im ersteren Falle von dem Versicherer zuriickzuerstatten, im letzteren Falle vom Ver-

sicherungsnehmer nachzuzahlen.

UnterldRt der Versicherungsnehmer die Angaben der Personenzahl innerhalb eines Monats nach Emp-
fang der Aufforderung, so ist der Versicherer berechtigt, den Beitrag unter Zugrundelegung der zuletzt
angegebenen Personenhdchstzahl zu fordern. Dem Versicherungsnehmer ist jedoch das Recht vorbehal-
ten, im Laufe des neuen Zeitabschnitts die richtige Personenzahl nachzuweisen. Ist diese Zahl geringer
als die bei der Beitragsberechnung angenommene, so ist der zuviel gezahlte Beitrag dem Versicherungs-
nehmer zuriickzuerstatten. Ist die Zahl hoher, so ist der Mehrbeitrag nachzuzahlen.

Bestimmungen fiir Versicherungen mit Namensangabe

@

@

€)

@)

§3

Aus der Versicherung ausscheidende Personen sind ab- und an deren Stelle tretende anzumelden. Die-
se gelten von der Absendung der Anmeldung an als versichert.

Auflerdem konnen noch nicht versicherte Personen jederzeit zur Versicherung angemeldet werden,
wenn Beruf oder Beschaftigung die gleichen sind, wie die der bereits versicherten Personen. Sie gelten
von der Absendung der Anmeldung an zu denselben Betragen versichert wie diese.

Personen in anderen Berufen oder mit anderer Beschéftigung gelten erst nach Vereinbarung der Versi-
cherungssummen und des Beitrages als versichert.

Der Versicherer hat das Recht, die Versicherung des Einzelnen ohne Angabe von Griinden abzulehnen.
Fiir den Fall der Ablehnung scheidet der Betreffende einen Monat nach dem Tage der Ablehnung aus der
Versicherung aus. Als Beitrag ist fiir ihn nur der auf die tatsachliche Versicherungsdauer entfallende Teil
zu zahlen.

Vertragsdauer (Zusatz zu Ziffer 11 GUB 99)

6]
@

Der Versicherungsvertrag endet, wenn der Betrieb oder die Vereinigung aufgelost wird.
Der Versicherungsschutz des einzelnen Versicherten erlischt:

a) wenn er aus dem Dienstverhiltnis des Versicherungsnehmers oder aus der Vereinigung aus-
scheidet,

b) wenn der Versicherte eine neue Beschiftigung aufnimmt, fiir die vereinbarungsgeméas keine Unfall-
Versicherung vorgesehen ist,

c) wenn bei einem Unfall eine Invaliditat erstmalig festgestellt ist (Ziffer 10 GUB 99) und der Versiche-
rer mit Frist von einem Monat nach erstmaliger Feststellung durch eingeschriebenen Brief darauf
hingewiesen hat, da3 der Versicherungsschutz einen Monat nach Eingang dieses Schreibens
erlischt. Unterbleibt der Hinweis des Versicherers innerhalb der Monatsfrist, so besteht der Versi-
cherungsschutz weiter.

Die Versicherungssummen werden jahrlich um jeweils . . . Prozent erhdht. Dabei werden die Versiche-
rungssummen fiir den Invaliditats- und Todesfall auf volle Tausend DM, fiir Tagegeld und Krankenhaus-
tagegeld auf volle DM und fiir die ibergangsleistung auf volle Hundert DM aufgerundet.

Die Versicherungssummen fiir die Leistungsarten Bergungskosten, kosmetische Operationen und Kur-
kostenbeihilfe bleiben von der Erh6hung ausgeschlossen.

Der Beitrag erhoht sich im gleichen Verhéltnis wie die Versicherungssummen.

Die Erhéhung der Versicherungssummen erfolgt jeweils zum Beginn des Versicherungsjahres, und zwar
erstmals zum Beginn des zweiten Versicherungsjahres.

Der Versicherungsnehmer wird tiber die erhohten Versicherungssummen unterrichtet, spatestens mit der
Aufforderung zur Zahlung des neuen Beitrages. tiber die neuen Versicherungssummen erhdlt er einen
Nachtrag.
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Nr. 55

Besondere Bedingungen fiir die
Unfall-Versicherung mit Zuwachs
von Leistung und Beitrag
[mindestens 5 %, hochstens 8 %]

Nr. 56

Besondere Bedingungen

fiir die Mitversicherung von
Bergungskosten in der Unfall-
Versicherung

Nr. 60

Besondere Bedingungen fiir
die Unfall-Versicherung mit
progressiver Invaliditatsstaffel
[225 Prozent]
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Der Versicherungsnehmer kann die Vereinbarung tiber die Erh6hung jederzeit zum Ende des Versiche-
rungsjahres widerrufen, spatestens jedoch sechs Wochen nach Unterrichtung iiber die Erhéhung gemaf
Nummer 3. Der Versicherungsnehmer ist auf den Fristablauf hinzuweisen. Der Widerruf ist schriftlich an
die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachtrdgen als
zustdandig bezeichnete Stelle zu richten.

Auf Antrag des Versicherungsnehmers wird die Versicherung wieder mit Zuwachs von Leistung und Bei-
trag fortgefiihrt.

Der Versicherer kann die nachstféllige oder alle weiteren Erhéhungen von Versicherungssummen und
Beitrdgen mit einer Frist von drei Monaten vor Ablauf des Versicherungsjahres schriftlich widerrufen.

Die Versicherungssummen werden jeweils um den Prozentsatz erhoht, um den der Hochstbeitrag zur
gesetzlichen Rentenversicherung der Angestellten angehoben wird, mindestens jedoch um 5 %, hoch-
stens aber um 8 %. Dabei werden die Versicherungssummen fiir den Invaliditats- und Todesfall auf volle
Tausend DM, fiir Tagegeld und Krankenhaustagegeld auf volle DM und fiir die tibergangsleistung auf vol-
le Hundert DM aufgerundet.

Die Versicherungssummen fiir die Leistungsarten Bergungskosten, kosmetische Operationen und Kur-
kostenbeihilfe bleiben von der Erh6hung ausgeschlossen.

Der Beitrag erhoht sich im gleichen Verhdltnis wie die Versicherungssummen.

Die Erhohung der Versicherungssummen erfolgt jeweils zu dem Beginn des Versicherungsjahres, der
dem Stichtag der Anhebung des Hochstbeitrages zur gesetzlichen Rentenversicherung der Angestellten
folgt oder mit ihm tibereinstimmt.

Der Versicherungsnehmer wird {iber die erhghten Versicherungssummen unterrichtet, spatestens mit der
Aufforderung zur Zahlung des neuen Beitrags. liber die neuen Versicherungssummen erhélt er einen
Nachtrag.

Der Versicherungsnehmer kann die Vereinbarung {iber die Erhhung jederzeit zum Ende des Versiche-
rungsjahres widerrufen, spatestens jedoch sechs Wochen nach Unterrichtung tiber die Erh6hung gemaf
Nummer 3. Der Versicherungsnehmer ist auf den Fristablauf hinzuweisen. Der Widerruf ist schriftlich an
die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachtrdgen als
zustédndig bezeichnete Stelle zu richten.

Auf Antrag des Versicherungsnehmers wird die Versicherung wieder mit Zuwachs von Leistung und Bei-
trag fortgefiihrt.

Der Versicherer kann die nachstféllige oder alle weiteren Erhéhungen von Versicherungssummen und
Beitrdgen mit einer Frist von drei Monaten vor Ablauf des Versicherungsjahres schriftlich widerrufen.

Hat der Versicherte einen unter den Versicherungsvertrag fallenden Unfall erlitten, ersetzt der Versicherer

bis zur Hohe des im Versicherungsschein festgelegten Betrages die entstandenen notwendigen Kosten

fir:

a) Such-, Rettungs- oder Bergungseinsatze von 6ffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisierten
Rettungsdiensten, soweit hierfiir iblicherweise Gebiihren berechnet werden.

b) Transport des Verletzten in das ndchste Krankenhaus oder zu einer Spezialklinik, soweit medizinisch
notwendig und drztlich angeordnet.

¢) Mehraufwand bei der Riickkehr des Verletzten zu seinem standigen Wohnsitz, soweit die Mehrko-
sten auf drztliche Anordnungen zuriickgehen oder nach der Verletzungsart unvermeidbar waren.

d) Uberfiihrung zum letzten stindigen Wohnsitz im Todesfalle.

Hat der Versicherte fiir Kosten nach 1. a) einzustehen, obwohl er keinen Unfall erlitten hatte, ein solcher
aber unmittelbar drohte oder nach den konkreten Umstanden zu vermuten war, ist der Versicherer eben-
falls ersatzpflichtig.

Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, kann der Erstattungsanspruch gegen den Versicherer nur
wegen der restlichen Kosten geltend gemacht werden. Bestreitet ein anderer Ersatzpflichtiger seine Lei-
stungspflicht, kann sich der Versicherungsnehmer unmittelbar an den Versicherer halten.

Bestehen fiir den Versicherten bei dem Versicherer mehrere Unfall-Versicherungen, kénnen mitversicher-
te Bergungskosten nur aus einem dieser Vertrage verlangt werden.

Der im Versicherungsschein festgelegte Hochstbetrag fiir den Kostenersatz nimmt an einem fiir andere
Leistungsarten vereinbarten Zuwachs von Leistung und Beitrag nicht teil.

Ziffer 2.1 der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 99) wird wie folgt erweitert:

Fiihrt ein Unfall nach den Bemessungsgrundsadtzen der Ziffern 2.1.2.2.1 und 2.1.2.2.3 zu einer dauernden
Beeintrachtigung der kdrperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit, werden der Berechnung der Invaliditats-
leistung folgende Versicherungssummen zugrunde gelegt:

a)

b)

0

Fiir den 25 Prozent nicht {ibersteigenden Teil des Invaliditdtsgrades die im Versicherungsschein festge-
legte Invaliditdatssumme,

fiir den 25 Prozent, nicht aber 50 Prozent libersteigenden Teil des Invaliditatsgrades die doppelte Invali-
ditatssumme,

fiir den 50 Prozent {ibersteigenden Teil des Invaliditatsgrades die dreifache Invaliditdatssumme.



Nr. 61

Besondere Bedingungen

fiir die Unfall-Versicherung mit
progressiver Invaliditdtsstaffel
[300 Prozent]

Nr. 62

Besondere Bedingungen

fiir die Unfall-Versicherung mit
progressiver Invaliditdtsstaffel
[350 Prozent]

Verlauf der Progressionsstaffel

123 153 183 213
27 29 37 49 47 69 57 96 67 126 77 156 87 186 97 216
28 31 38 51 48 71 58 99 68 129 78 159 88 189 98 219
29 33 39 53 49 73 59 102 69 132 79 162 89 192 99 222
30 35 40 55 50 75 60 105 70 135 80 165 90 195 100 225
31 37 41 57 51 78 61 108 71 138 81 168 91 198
32 39 42 59 52 81 62 111 72 141 82 171 92 201
33 41 43 61 53 84 63 114 73 144 83 174 93 204
34 43 44 63 54 87 64 117 74 147 84 177 94 207
35 45 45 65 55 90 65 120 75 150 85 180 95 210

Ziffer 2.1 der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 99) wird wie folgt erweitert:

Fiihrt ein Unfall nach den Bemessungsgrundséatzen der Ziffern 2.1.2.2.1 und 2.1.2.2.3 zu einer dauernden
Beeintrachtigung der korperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit, werden der Berechnung der Invalidi-

ta

a)

b)

9}

tsleistung folgende Versicherungssummen zugrunde gelegt:

Fiir den 25 Prozent nicht tibersteigenden Teil des Invaliditdtsgrades die im Versicherungsschein festge-
legte Invaliditdatssumme,

fiir den 25 Prozent, nicht aber 75 Prozent {ibersteigenden Teil des Invaliditdtsgades die doppelte Invali-
ditdtssumme.

fiir den 75 Prozent {ibersteigenden Teil des Invaliditatsgrades die siebenfache Invaliditatssumme.

Verlauf der Progressionsstaffel

Zi

26 27 36 47 46 67 56 87 66 107 76 132 86 202 96 272

27 29 37 49 47 69 57 89 67 109 77 139 87 209 97 279
28 31 38 51 48 71 58 91 68 111 78 146 88 216 98 286
29 33 39 53 49 73 59 93 69 113 79 153 89 223 99 293
30 35 40 55 50 75 60 95 70 115 80 160 90 230 100 300
31 37 41 57 51 77 61 97 71 117 81 167 91 237
32 39 42 59 5279 62 99 72 119 82 174 92 244
33 41 43 61 53 81 63 101 73 121 83 181 93 251
34 43 44 63 54 83 64 103 74 123 84 188 94 258
35 45 45 65 55 85 65 105 75 125 85 195 95 265

ffer 2.1 der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 99) wird wie folgt erweitert:

Fiihrt ein Unfall nach den Bemessungsgrundséatzen der Ziffern 2.1.2.2.1 und 2.1.2.2.3 zu einer dauernden
Beeintrachtigung der korperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit, werden der Berechnung der Invalidi-

ta

a)

tsleistung folgende Versicherungssummen zugrunde gelegt:

fiir den 25 Prozent nicht tibersteigenden Teil des Invaliditatsgrades die im Versicherungsschein festge-
legte Invaliditdatssumme,

b) flr den 25 Prozent, nicht aber 50 Prozent iibersteigenden Teil des Invaliditdtsgrades die dreifache Invali-

0

ditatssumme,

fiir den 50 Prozent {ibersteigenden Teil des Invaliditatsgrades die fiinffache Invaliditdtssumme.

Verlauf der Progressionsstaffel

130 180 230 280 330
27 31 37 61 47 91 57 135 67 185 77 235 87 285 97 335
28 34 38 64 48 94 58 140 68 190 78 240 88 290 98 340
29 37 39 67 49 97 59 145 69 195 79 245 89 295 99 345
30 40 40 70 50 100 60 150 70 200 80 250 90 300 100 350
31 43 41 73 51 105 61 155 71 205 81 255 91 305
32 46 42 76 52 110 62 160 72 210 82 260 92 310
33 49 43 79 53 115 63 165 73 215 83 265 93 315
34 52 44 82 54 120 64 170 74 220 84 270 94 320
35 55 45 85 55 125 65 175 75 225 85 275 95 325
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Nr. 63

Besondere Bedingungen fiir
Mehrleistungen bei einem
Invaliditdtsgrad ab 90 Prozent

Nr. 64
Zusatzbedingungen fiir Kurbeihilfe

Nr. 65

Zusatzbedingungen fiir die
erweiterte Krankenhaus-
Tagegeldleistung

Nr. 66
Zusatzbedingungen fiir die
erweiterte Genesungsgeldleistung

Nr. 67
Zusatzbedingungen fiir die
erweiterte Ubergangsleistung

Nr. 68

Besondere Bedingungen
fiir die Sofortleistung
bei Schwerverletzungen

Nr. 69
Besondere Bedingungen fiir das
Tagegeld (Spezial)
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Ziffer 2.1 der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 99) wird wie folgt erweitert:

a) Fiihrt ein Unfall, der sich vor Vollendung des 70. Lebensjahres des Versicherten ereignet, nach den
Bemessungsgrundsatzen der Ziffern 2.1.2.2.1 und 2.1.2.2.3 zu einer dauernden Beeintrachtigung der
korperlichen oder geistigen Leistungsfahigkeit von mindestens 90 Prozent, erbringt der Versicherer die
doppelte Invaliditatsleistung.

b) Die Mehrleistung wird fiir jede versicherte Person auf htchstens 300.000 DM beschrénkt. Laufen fir die
versicherte Person bei der Gothaer Versicherungsbank VVaG weitere Unfall-Versicherungen, so gilt der
Hochstbetrag fiir alle Versicherungen zusammen.

Ziffer 2 der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 99) wird wie folgt erweitert:

(1) Der Versicherer zahlt nach einem Unfall im Sinne der Ziffer 1 GUB 99 den im Versicherungsschein festge-
legten Betrag, wenn der Versicherte innerhalb von drei Jahren, vom Unfalltag an gerechnet, wegen der
durch das Unfallereignis hervorgerufenen Gesundheitsschadigung oder deren Folgen eine Kur von min-
destens drei Wochen Dauer durchgefiihrt hat. Bei der Bemessung der Beihilfe gilt Ziffer 3 GUB 99.

(2) Die medizinische Notwendigkeit dieser Kur und der Zusammenhang mit dem Unfallereignis ist durch ein
arztliches Attest nachzuweisen.

(3) Die Beihilfe wird fiir jeden Unfall nur einmal gezahlt.

Die Hochstleistung ist auf 2000 DM begrenzt. Die Hochstleistung gilt auch beim Bestehen weiterer Deckun-
gen bei dem Versicherer.

Diese Leistung bleibt von der Zuwachsplanvereinbarung (Zuwachs von Leistung und Beitrag) ausgeschlos-
sen.

Ziffer 2.4.2 GUB 99 wird wie folgt erganzt: Vom 1.-10. Tag wird das Doppelte des versicherten Krankenhaus-
tagegeldes, ab 11. Tag das Einfache des versicherten Krankenhaustagegeldes gezahlt.

In Abdnderung von Ziffer 2.5.2 GUB 99 wird Genesungsgeld fiir 365 Tage in folgender Hohe gewdhrt:

1.-100. Tag 100%
101. - 365. Tag 50%

des einfachen Krankenhaustagegeldes.

fuir den
fiir den

Ziffer 2.2.1 der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 99) wird wie folgt erganzt:

Besteht nach Ablauf von drei Monaten seit Eintritt des Unfalles ohne Mitwirkung von Krankheiten oder
Gebrechen noch eine unfallbedingte Beeintrachtigung der normalen kérperlichen oder geistigen Leistungsfa-
higkeit von 100 Prozent und hat diese Beeintrachtigung bis dahin ununterbrochen bestanden, so wird ein
Viertel der versicherten Ubergangsleistung gezahlt. Diese Betrag wird auf einen Anspruch nach Ziffer 2.2.2
GUB 99 angerechnet. Der Versicherungsnehmer hat einen Anspruch auf Zahlung der erweiterten Ubergangs-
leistung spatestens vier Monate nach Eintritt des Unfalles geltend zu machen und unter Vorlagen eines arzt-
lichen Attestes zu begriinden.

1. Nach einem bedingungsgemdfien Unfall erbringt der Versicherer in Ergdnzung zu Ziffer 2.1 GUB 99 unab-
héngig von eventuellen anderen Leistungsanspriichen und deren Voraussetzungen gemaf den nachste-
henden Bestimmungen einer Sofortleistung in Hohe der hierfiir vereinbarten Versicherungssumme bei
folgenden schweren Verletzungen:

a) Querschnittsldhmung
nach Schadigung des Riickenmarks

b) Amputation mit der Folge eines Invaliditdtsgrades von mindestens 40% gemaf Ziffern 2.1.2.2.1 und
Ziffern 2.1.2.2.3

¢) Schddel-Hirn-Verletzung 3. Grades
(bleibende Hirnschdden)

d) Verbrennungen 3. Grades
mehr als 30% der Kérperoberflache

e) Erblindung beider Augen
2. Firdie Geltendmachung gilt Ziffer 2.2.1 letzter Absatz analog.

1. Fiihrt ein Unfall zu einer Leistungsunfahigkeit, so wird ab dem 15. Tag fiir die Dauer der durch ein drzt-
liches Attest nachgewiesenen Leistungsunfahigkeit Tagegeld gezahlt, unabhangig von sonstigen even-
tuellen anderen Leistungsanspriichen und deren Voraussetzungen. Die Entscheidung iiber eine Lei-
stungsunfahigkeit richtet sich nach der Berufstatigkeit oder Beschéftigung des Versicherten.

2. Das Tagegeld wird langstens fiir 6 Monate, vom Unfalltage an gerechnet, gezahlt.



Nr. 70

Zusatzbedingungen fiir die Kinder-
Unfall-Versicherung und die bei-
tragsfreie Weiterfiihrung bei Tod
des Versicherungsnehmers

Nr. 71

Besondere Bedingungen fiir die
Mitversicherung der Kosten fiir

kosmetische Operationen in der
Unfall-Versicherung

Nr. 72

Besondere Bedingungen fiir die
Invaliditatsleistung mit verbes-
serter Gliedertaxe fiir Arzte der
Humanmedizin (UIVGT)

Nr. 73

Besondere Bedingungen fiir den
Einschluf3 von Gesundheitsscha-
digungen durch Rontgenstrahlen

Nr. 74

Besondere Bedingungen fiir die
Mitversicherung von tauch-
typischen Gesundheitsschédden in
der Unfallversicherung fiir Sport-
taucher (BB Tauchunfille 96)

1. Die Versicherung wird zum vereinbarten Beitrag bis zum Ende des Versicherungsjahres fortgefiihrt, in
dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet. Damit endet die Anwendung des Tarifs fiir Kin-
der und es ist der Beitrag zu entrichten, der sich aus dem zu diesem Zeitpunkt giiltigen Tarif des Versi-
cherers fiir Erwachsene ergibt.

2. Tritt nach Ablauf eines Monats ab Beginn des Versicherungsjahres, fiir das gemaf3 Nr. 1 der erhéhte Bei-
trag zu entrichten ist, ein Versicherungsfall ein, ohne daf} inzwischen eine Einigung liber den Mehrbei-
trag erzielt worden ist, so bemessen sich die Leistungen des Versicherers nach den im Verhaltnis des
neuerdings erforderlichen zu dem bisherigen Beitrag herabgesetzten Versicherungssummen.

3. In Ergdnzung der Ziffern 11.2 bis 11.3 der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 99) gilt fol-
gendes:

a) Stirbt der Versicherungsnehmer wahrend der Vertragsdauer, so wird die Versicherung im bisherigen
Umfang ohne Riicksicht auf die vereinbarte Vertragsdauer bis zum Ablauf des Versicherungsjahres
beitragsfrei weitergefiihrt, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet.

b) Beim Ableben des Versicherungsnehmers in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
Kriegs- oder Biirgerkriegsereignissen tritt Absatz a) auBer Kraft.

1. Wird durch einen Unfall die Kérperoberflache der versicherten Person derart beschadigt oder verformt,
daf3 nach AbschluB der Heilbehandlung das dufiere Erscheinungsbild der versicherten Person hierdurch
dauernd beeintrachtigt ist und entschliefit sich die versicherte Person, sich einer kosmetischen Opera-
tion zum Zwecke der Beseitigung dieses Mangels zu unterziehen, so tibernimmt der Versicherer die mit
der Operation und der klinischen Behandlung im Zusammenhang stehenden Kosten fiir Arzthonorare,
Medikamente, Verbandszeug und sonstige drztliche verordnete Hilfsmittel sowie die Kosten fiir die
Unterbringung und Verpflegung in der Klinik bis zur Hohe der vereinbarten Versicherungssumme.

2. Die Operation und die klinische Behandlung der versicherten Person miissen bis zum Ablauf des dritten
Jahres nach dem Unfall erfolgt sein. Hat die versicherte Person bei Eintritt des Unfalles das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet, erfolgt ein Ersatz der Kosten auch dann, wenn die Operation und die klinische
Behandlung nicht innerhalb dieser Frist, aber vor Vollendung des 21. Lebensjahres der versicherten Per-
son, durchgefiihrt werden.

3. Ausgeschlossen vom Ersatz sind die Kosten fiir Nahrungs- und Genufimittel, fiir Bade- und Erholungsrei-
sen sowie fiir Krankenpflege, soweit nicht die Hinzuziehung von beruflichem Pflegepersonal drztlich
angeordnet wird.

4. Derim Versicherungsschein festgelegte Hochstbetrag fiir den Kostenersatz nimmt an einem fiir andere
Leistungsarten vereinbarten Zuwachs von Leistung und Beitrag nicht teil.

In Abdnderung von Ziffer 2.1.2.2.1 der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 99) gelten als feste
Invaliditatsgrade — unter Ausschlu des Nachweises einer hoheren oder geringeren Invaliditat —

Invaliditdtsgrade

bei Verlust oder Funktionsunfahigkeit

a) eines Armes oder einer Hand im Handgelenk 100 %
eines Daumens oder Zeigefingers 60 %
eines anderen Fingers 20 %

b) eines Beines oder FuBes 70 %
einer groRen Zehe 8 %
einer anderen Zehe 3%

c) eines Auges 80 %
des Gehors auf beiden Ohren 70 %

Die Bestimmung der Ziffer 5.1.6 der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 99) wird mit der MaRga-
be gedndert, daB Gesundheitsschadigungen durch Rontgenstrahlen versichert sind, die sich als Unfalle im
Sinne der Ziffer 1.3 GUB 99 darstellen. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind demnach z.B. Scha-
den durch Rontgenstrahlen, die sich als Folge regelmadBigen Hantierens mit Rontgenapparaten darstellen
und Berufskrankheiten sind.

1. In Abdnderung der Ziffer 1.3 der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 99) erstreckt sich der
Versicherungsschutz auch auf tauchtypische Gesundheitsschdaden wie z.B. Caissonkrankheit oder Trom-
melfellverletzung, ohne daf ein Unfallereignis, d.h. ein plétzlich von aufien auf den Kérper wirkendes
Ereignis, eingetreten sein muf.

2. Als Unfdlle im Sinne der Ziffer 1.3 GUB 99 gelten auch der Ertrinkungs- bzw. Erstickungstod unter
Wasser.
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Nr. 76 1.
Besondere Bedingungen fiir die
Invaliditdtsrente

Nr. 79

Fiihrt ein bedingungsgemaBer Unfall nach den Ziffern 2.1.1, 2.1.2.1 und 2.1.2.2 GUB 99 zu einem Invali-
ditdtsgrad von mindestens 50%, zahlt der Versicherer die vereinbarte lebenslange Rente. Die garantierte
Hohe der monatlich zu zahlenden Rente geht aus dem Antrag und dem Versicherungsschein hervor. Sie
erhoht sich ab dem Versicherungsbeginn jahrlich um 1% bis zum Eintritt des Versicherungsfalles. Sie
wird riickwirkend ab Beginn des Monats, der dem Unfallereignis folgt, gezahlt. Die Zahlung erfolgt bis
zum Ende des Monats,

— in dem eine Neufestsetzung des Invaliditatsgrades nach Ziffer 10.4 ergibt, daB der Invaliditdtsgrad
unter 50% gesunken ist. Eine Riickforderung bereits erbrachter Rentenzahlungen erfolgt nicht;

— in dem der Versicherte stirbt.

Tritt der Tod unfallbedingt innerhalb des ersten Jahres nach dem Unfallereignis ein, so besteht kein
Anspruch auf Rentenzahlung. Bereits erbrachte Rentenleistungen konnen zuriickgefordert werden. Beim
Tod aus unfallfremder Ursache zahlt der Versicherer die vereinbarte Rente bis zum Ablauf einer fiinfjahri-
gen Rentengarantiezeit an die Erben oder an die ihm als Bezugsberechtigte benannte Person. Die Ren-
tengarantiezeit beginnt mit dem Entstehen der Rentenleistungspflicht des Versicherers.

Rentenleistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringt der Versicherer gegen Vorlage eines amtlichen
Zeugnisse liber den Tag der Geburt des Versicherten. Der Versicherer kann einmal im Jahr einen amt-
lichen Nachweis dariiber verlangen, dafs der Versicherte noch lebt. Die mit dem Nachweis verbundenen
Kosten gehen zu Lasten des Versicherungsnehmers.

Diese Leistungsart bleibt von der Zuwachsplanvereinbarung (Zuwachs von Leistung und Beitrag) ausge-
schlossen.

Besondere Versicherungsbedingungen fiir die Gothaer Kinder-Rente

Der Versicherungsumfang

N O L »WN e

[e]

Der Leistungsfall

. Wer kann versichert werden?

. Was ist durch diesen Vertrag versichert (Versicherungsfall) ?

. Welche Voraussetzungen gelten fiir den Anspruch auf unsere Leistungen?

. In welchen Fallen ist der Versicherungsschutz erweitert?

. Was gilt fiir Art, Hohe und Dauer der Leistung?

. Welchen Einfluf haben Versicherungsunfahigkeit und Ausschliisse auf den Vertrag?

. In welchen Fallen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

. Was miissen Sie im Leistungsfall beachten (Obliegenheiten)?

9. Welche Folgen hat die Verletzung von Obliegenheiten?

10.
11.

Wann ist unsere Leistung fallig?

Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?

In Abdnderung von Ziff. 1.1. und in Ergdnzung von Ziff. 2 der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen
(GUB 99) erbringen wir die vereinbarte Gothaer Kinder-Rente gemaR den nachfolgenden Besonderen
Versicherungsbedingungen.

Fiir die Gothaer Kinder-Rente gelten die ,,Allgemeinen Verbesserungen zu den GUB 99 mit / ohne besondere
Gliedertaxe" sowie die ,,Zusatzbedingungen fiir die Kinder-Unfallversicherung und die beitragsfreie Weiter-
fiihrung bei Tod des Versicherungsnehmers" ausdriicklich nicht.

Der Versicherungsumfang 1.

Wer kann versichert werden?
Die Gothaer Kinder-Rente kann fiir Kinder vom vollendeten 1. bis zum vollendeten 15. Lebensjahr
abgeschlossen werden.

Was ist im Rahmen der Gothaer Kinder-Rente versichert (der Versicherungsfall)?

2.1 Wir bieten Versicherungsschutz fiir die durch Krankheit oder Unfall unfreiwillig eingetretene Invaliditat.

Als Invaliditat gilt eine nicht nur voriibergehende Funktionsbeeintrachtigung, die auf einem regelwidri-
gen korperlichen, geistigen oder seelischen Zustand beruht und die nach dem Schwerbehinderten-
gesetz einen Grad der Behinderung (GdB) von wenigstens 50 erreicht.

Versicherungsschutz besteht nicht fiir angeborene Krankheiten oder fiir sonstige unter Ziff. 6 bzw. 7
genannte Verletzungen.

2.2 Als Zeitpunkt fiir den Eintritt der Invaliditat gilt das Datum, welches aus dem Bescheid des Versor-

gungsamtes als Feststellungszeitpunkt des GdB von wenigstens 50 hervorgeht.

Welche Voraussetzungen gelten fiir den Anspruch auf unsere Leistungen?

3.1 Sie missen die Invaliditdt durch Vorlage des Bescheids des Versorgungsamtes iiber die Schwerbehin-
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4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

5.1
5.2

5.3

5.4

6.2

6.3

7.1
7.2

Wird eine Krankheit, die Invaliditdt im Sinne der Ziffer 2.1 zur Folge hat, wahrend des Zeitraumes drzt-
lich festgestellt, in welchem die Gothaer Kinder-Rente im Rahmen des Vertrages wirksam ist, so kann
ein Anspruch auf Leistung auch dann entstehen, wenn die Invaliditdt innerhalb von 12 Monaten nach
AusschluB der Gothaer Kinder-Rente vom Vertrag oder aber nach Beendigung des gesamten Vertrages
eingetreten ist (Nachhaftungsfrist).

Dies gilt auch fiir einen Unfall im Sinne der Ziffer 1.3 GUB 99.

In welchen Féllen ist der Versicherungsschutz erweitert?

Gesundheitsschadigungen bei der rechtmafigen Verteidigung oder Bemiihung zur Rettung von Men-
schenleben oder Sachen fallen unter den Versicherungsschutz.

Bei Gesundheitsschddigungen durch plotzlich ausstromende Gase und Dampfe, Diinste, Staubwol-
ken, Sauren wird der Begriff der Plotzlichkeit auch dann noch angenommen, wenn der Versicherte
durch besondere Umstdnde den Einwirkungen von Gasen und Dampfen mehrere Stunden lang ausge-
setzt war.

Berufs- und Gewerbekrankheiten bleiben jedoch ausgeschlossen.

Gesundheitsschddigungen durch Rontgen- oder Laserstrahlen und kiinstlich erzeugte ultraviolette
Strahlen sind abweichend von Ziffer 5.1.6 GUB 99 in die Versicherung eingeschlossen. Vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen sind Gesundheitsschadigungen, die sich als Folge regelmé&fiigen Hantie-
rens mit strahlenerzeugenden Gerdten darstellen und Berufs- bzw. Gewerbekrankheiten sind.

Abweichend von Ziffer 5.2.3 GUB 99 sind in die Versicherung alle Infektionen eingeschlossen, bei
denen aus der Krankheitsgeschichte dem Befund oder der Natur der Erkrankung hervorgeht, daf} die
Krankheitserreger durch eine Beschddigung der Haut, wobei aber mindestens die dufiere Hautschicht
durchtrennt sein muf3, oder durch ein plétzliches Eindringen infektioser Massen in Auge, Mund oder
Nase in den Korper gelangt sind.

Einer Infektion gleichgestellt sind Schutzimpfungen gegen Infektionen.

In Abédnderung von Ziffer 5.2.4 GUB 99 sind die Folgen von Lebensmittelvergiftungen mitversichert.

In Abdanderung von Ziffer 5.2.4 GUB 99 sind Vergiftungen bei Kindern bis 14 Jahren infolge Einnahme
fester oder fliissiger stoffe durch den Schlund mitversichert.

Was gilt fiir Art, Hohe und Dauer der Leistung?
Die Gothaer Kinder-Rente zahlen wir monatlich in der vereinbarten Hohe.

Die Gothaer Kinder-Rente zahlen wir ab dem 1. des Monats, der auf das Datum folgt, welches aus
dem Bescheid des Versorgungsamtes als Feststellungszeitpunkt des GdB von wenigstens 50 hervor-
geht. Die Rente wird gezahlt fiir die Zeit, in der die Invaliditat durch einen giiltigen Schwerbehinder-
tenausweis nachgewiesen wird. Sie wird monatlich im voraus bis zum Ende des 6. Monats nach dem
Tode der versicherten Person gezahlt.

Die Rentenzahlung ruht, wenn der Fortbestand der Invaliditdt nicht mehr nachgewiesen wird.
Wahrend der Laufzeit des Vertrages setzen wir die Rentenzahlung fort, wenn Sie uns eine Invaliditat
erneut nachweisen; Ziff. 5.2 gilt entsprechend.

Nach Ende des Vertrages wird die Fortsetzung der Rentenzahlung von dem Nachweis abhangig, dafl
ausschlieilich die friiheren Beeintrachtigungen wieder zur Invaliditdt mit einem Grad der Behinde-
rung von wenigstens 50 fiihrten. Der Anspruch auf Fortsetzung der Rentenzahlung erlischt, wenn seit
dem Zeitpunkt der Unterbrechung mehr als zehn Jahre vergangen sind.

Wir sind berechtigt, jeweils nach Ablauf von zwei Jahren nach der letzten Geltendmachung den Fort-
bestand der Invaliditat zu Gberpriifen.

Wir sind auch berechtigt, Lebensbescheinigungen anzufordern. Senden Sie uns die angeforderte
Bescheinigung nicht unverziiglich, so ruht die Rentenzahlung ab nachster Falligkeit.

Welchen EinfluB haben Versicherungsunfihigkeit und Ausschliisse auf den Vertrag?

Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert sind Personen, bei denen bereits vor
Vertragsbeginn eine Invaliditdt im Sinne der Ziff. 2.1 dieser Besonderen Versicherungsbedingungen
bestand.

Wird eine Invaliditdat im Sinne der Ziff. 2.1 dieser Besonderen Versicherungsbedingungen festgestellt,
die bereits vor dem Wirksamwerden der Gothaer Kinder-Rente im Rahmen des Vertrages bestanden
hat, so erlischt die Gothaer Kinder-Rente riickwirkend ab Beginn; bereits fiir diese Leistungsart
gezahlte Beitrdage zahlen wir lhnen zuriick.

Dies gilt entsprechend, wenn wir nach Ziff. 6.1 keine Leistung erbringen.

Sind wir nach Ziff. 6.2 von der Leistung frei, erlischt der Versicherungsschutz fiir die Gothaer Kinder-
Rente riickwirkend zu dem Datum, welches aus dem Bescheid des Versorgungsamtes als Feststel-
lungszeitpunkt des GdB von wenigstens 50 hervorgeht. Die ab diesem Zeitpunkt gezahlten Beitrage
zahlen wir lhnen zuriick.

In welchen Féllen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
Versicherungsschutz besteht nicht fiir Invaliditat, die ganz oder iberwiegend eingetreten ist aufgrund
angeborener Krankheiten;

einer HIV-Infektion, wenn das versicherte Kind bei Vertragsbeginn das 12. Lebensjahr bereits vollen-
det hatte;
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Neurosen, Personlichkeits- und Verhaltensstérungen sowie von Psychosen oder Oligo-phrenie. Versi-
cherungsschutz besteht jedoch, wenn die Beeintrachtigung durch einen Unfall oder einer Erkrankung
mit hirnorganischen Schdden oder durch eine Vergiftung oder Infektion verursacht wurde, die wahrend
der Wirksamkeit der Besonderen Versicherungsbedingungen fiir die Gothaer Kinder-Rente im Rahmen
des Vertrages eingetreten ist;

von Unféllen durch Bewuftseinsstérungen, soweit sie auf Trunkenheit oder suchterzeugenden Mitteln
beruhen, sowie von Krankheiten, die durch suchterzeugende Mittel verursacht wurden. In beiden Fal-
len besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn das versicherte Kind das 12. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat;

einer von der versicherten Person vorsatzlich ausgefiihrten oder versuchten Straftat;
aufgrund mittelbarer oder unmittelbarer Einwirkung von Kernenergie;

einer widerrechtlichen Handlung, mit der Sie, ein gesetzlicher Vertreter oder ein Sorgeberechtigter der
versicherten Person diese vorsatzlich geschddigt haben.

Was miissen Sie im Leistungsfall beachten (Obliegenheiten)?
Ohne lhre Mitwirkung konnen wir die vereinbarte Versicherungsleistung nicht erbringen.

Bestehen bei der versicherten Person Gesundheitsstérungen, die zur Invaliditdt im Sinne der Ziffer 2.1
dieser Besonderen Versicherungsbedingungen fiihren kdnnen, sollten sie beim zustdndigen Versor-
gungsamt einen Schwerbehindertenausweis beantragen.

Die Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises sollten Sie uns moglichst bald anzeigen.

Die von uns daraufhin ibermittelte Schadenanzeige miissen Sie wahrheitsgemaf; ausfiillen und
unverziiglich an uns zuriicksenden. Die von uns dariiber hinaus geforderten sachdienlichen Auskiinfte
missen Sie uns in gleicher Weise erteilen.

Die Arzte, die die versicherte Person — auch aus anderen Anldssen — behandelt oder untersucht
haben, andere Versicherer, Versicherungstrdger und Behorden, insbesondere das Versorgungsamt,
das den Bescheid liber die Schwerbehinderung erlassen hat, sind zu ermachtigen, alle erforderlichen
Auskiinfte zu erteilen.

Wird der Grad der Behinderung (GdB) vom Versorgungsamt auf einen Grad von weniger als 50 herab-
gesetzt, miissen Sie uns das innerhalb eines Monats mitteilen.

Stirbt die versicherte Person wahrend der Rentenzahlung, miissen Sie uns den Tod innerhalb von drei
Monaten mitteilen.

Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?

Wird eine nach Ziff. 8.3 und 8.4. von Ihnen zu erfiillende Obliegenheit verletzt, verlieren Sie Ihren Ver-
sicherungsschutz, es sei denn, Sie haben die Obliegenheit weder vorsitzlich noch | NN ver-
letzt. Bei grobfahrldssiger Verletzung behalten Sie insoweit Ihren Versicherungsschutz, als die Verlet-
zung weder EinfluB auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Bemessung der Leistung
gehabt hat.

Bei vorsatzlicher Verletzung behalten Sie in diesen Fallen lhren Versicherungsschutz insoweit nur,
wenn die Verletzung nicht geeignet war, unsere Interessen ernsthaft zu beeintrachtigen oder wenn Sie
kein erhebliches Verschulden trifft.

Wann ist unsere Leistung fallig?

Sobald uns die Unterlagen und Ermachtigungen zugegangen sind, die Sie nach Ziff. 3.1, 8.3 und 8.4
beibringen miissen, sind wir verpflichtet, innerhalb einer Frist von drei Monaten zu erkldren, ob wir
einen Anspruch anerkennen.

Erkennen wir den Anspruch an, beginnt die Rentenzahlung nach Ziff. 5.2. Ein Anspruch auf Zahlung
von Vorschiissen besteht nicht.

Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?

Grundsatzliches

Grundsatzlich gelten auch fiir die Gothaer Kinder-Rente die Bestimmungen der Ziffer 11 GUB 99.

Der Versicherungsschutz im Rahmen dieser Besonderen Versicherungsbedingungen endet aber spate-
stens und ohne daf} es einer Kiindigung bedarf, zum Ende des Versicherungsjahres, in dem die versi-
cherte Person das 18. Lebensjahr vollendet.

Der Beitrag, der fiir die Gothaer Kinder-Rente gezahlt worden ist, wird fiir die Erh6hung der Versiche-
rungssumme der im Vertrag vereinbarten Invaliditats-Leistungsart verwandt.

Ist im Vertrag keine Invaliditdts-Leistungsart vereinbart, so wird nach dem dann giiltigen Unfallversi-
cherungs-Tarif der Gothaer Versicherungsbank VVaG fiir Erwachsene eine Invaliditatsversicherungs-
summe im Sinne der Ziffer 2.1 GUB 99 aus dem Beitrag der Gothaer Kinder-Rente errechnet.

Vorzeitige Beendigung der Beitragszahlung

Die Verpflichtung zur Zahlung des Beitrages fiir die Gothaer Kinder-Rente erlischt zum Ende des
Monats, in dem erstmals eine Rente gezahlt wird. Zu diesem Zeitpunkt erlischt auch der Versiche-
rungsschutz im Rahmen dieser Besonderen Versicherungsbedingungen fiir die Gothaer Kinder-Rente.

Wiederaufleben der Beitragszahlung

Vor Vollendung des 18. Lebensjahres der versicherten Person lebt die Verpflichtung zur Beitragszah-
lung und somit auch der Versicherungsschutz fiir die Gothaer Kinder-Rente im Rahmen dieser Beson-
deren Versicherungsbedingungen zum Beginn des Monats wieder auf, der auf die Unterbrechung der
Rentenzahlung wegen Unterschreitung des GdB von 50 folgt. Der Versicherungsschutz lebt zu den Ver-
sicherungssummen und Beitrdgen wieder auf, die vor dem Eintritt der Rentenzahlung Giiltigkeit hat-
ten. Sie kdnnen der Fortfithrung des Vertrages tiber diesen Zeitpunkt hinaus widersprechen, spéte-
stens jedoch einen Monat nach Unterrichtung tiber die wiederbeginnende Beitragszahlung.
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Satzung der Gothaer Versicherungsbank VVaG
Fassung vom 25.06.1999. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, gelten die Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes.

§1 (1) Die von E. W. Arnoldi im Jahre 1820 gegriindete Gothaer Feuer Versicherungsbank auf Gegenseitigkeit
Name, Sitz, Zweck, fithrt den Namen ,,Gothaer Versicherungsbank VaG* (im folgenden ,,Bank“ genannt) und hat ihren Sitz
Konzernzugehdérigkeit, in Kéln.

Geschiftsjahr,

(2) Die Bank ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Gegenstand der Bank ist im In- und Ausland
Bekanntmachungen

der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller Versicherungszweige, in der Lebens-, Kranken- und Rechts-
schutz-Versicherung jedoch nur der Riickversicherung. Wenn Riickversicherung gegeben wird, darf darauf
zusammen hochstens ein Viertel der Gesamtbeitragseinnahme entfallen. Die Bank kann das Versiche-
rungsgeschaft auch im Umlageverfahren betreiben. Hierbei wird die Umlage fiir jede Versicherungsart
gesondert nach dem tatsdchlichen Bedarf eines Jahres ermittelt und auf die Mitglieder umgelegt, die an
diesen Versicherungen beteiligt sind.

(3) Die Bank kann andere Versicherungsunternehmen oder wirtschaftlich mit ihrem Betrieb zusammenhén-
gende Unternehmen im Rahmen der Vorschriften der staatlichen Aufsichtsbehdrden griinden, sich daran
beteiligen oder fiir diese vermitteln.

(4) Die Gothaer Versicherungsbank VVaG bildet zusammen mit der Gothaer Lebensversicherung a. G., der
BERLIN-KOLNISCHE Krankenversicherung a. G. und der ASSTEL Lebensversicherung a. G. einen Gleich-
ordnungskonzern (parion Gleichordnungskonzern).

Zum Zwecke der einheitlichen Leitung des Gleichordnungskonzerns errichten die beteiligten Versiche-
rungsvereine eine Konzernleitungsgesellschaft, auf die bestimmte, abschlieffend aufgezdhlte Funktionen
der Konzernleitung in dem rechtlich moglichen Mafe tibertragen werden. In diesem Bereich wird die
Konzernleitungsgesellschaft an den Vorstand des Versicherungsvereins Rahmenrichtlinien bzw. Entschei-
dungen als ,verbindliche Empfehlungen® erteilen. Richtlinien und Entscheidungen, die einen oder meh-
rere Versicherungsvereine einseitig benachteiligen, diirfen nicht aufgestellt bzw. getroffen werden. Auch
im Ubrigen diirfen Richtlinien und Entscheidungen, soweit sie die Versicherungsvereine betreffen, nurim
Einklang mit den Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes, den dazu ergangenen Rechtsverord-
nungen, den ergangenen und ergehenden Anordnungen der Aufsichtsbehdrde sowie den Satzungen der
Versicherungsvereine aufgestellt werden. In der Gesellschafterversammlung der Konzernleitungsgesell-
schaft wie auch in ihrem Geschéftsleitungsgremium werden die den Gleichordnungskonzern bildenden
Versicherungsvereine gleichberechtigt mit Sitz und Stimme vertreten sein.

Die Gothaer Versicherungsbank VVaG arbeitet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Anord-
nungen der Aufsichtsbehorde im Konzern eng mit der Gothaer Lebensversicherung a. G., der BERLIN-
KOLNISCHE Krankenversicherung a. G. und der ASSTEL Lebensversicherung a. G. zusammen, wobei
jedoch keiner der Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit — auch nicht im Konzerninteresse — einseitig
benachteiligt werden darf.

Der Austritt aus dem Gleichordnungskonzern bedarf der Zustimmung von 3/4 samtlicher Mitgliederver-
treter.

(5) Das Geschdftsjahr ist das Kalenderjahr.

(6) Bekanntmachungen der Bank, die durch Gesetz oder Satzung vorgeschrieben sind, werden im Bundes-
anzeiger verdffentlicht.

§2 (1) Wer mit der Bank einen Versicherungsvertrag schliefit, wird fiir die Dauer der Versicherung ihr Mitglied.

Mitgliedschaft Ausnahmsweise kdnnen Versicherungsvertrage mit der Bestimmung abgeschlossen werden, dass der
Versicherungsnehmer nicht Mitglied wird. Auf solche Versicherungen darf zusammen hochstens ein
Drittel der Gesamtbeitragseinnahme entfallen.

(2) Die Mitglieder haben jdhrlich im voraus die Beitrdge zu entrichten. Die Hohe des Tarifbeitrages obliegt
der Festsetzung durch den Vorstand. Nachschiisse werden nicht erhoben. Versicherungsanspriiche diir-
fen nicht gekiirzt werden.

(3) Mitglieder, die im Laufe eines Geschéftsjahres einer nach dem Umlageverfahren betriebenen Ver-
sicherung beitreten, zahlen ihre Umlage nur fiir die Zeit ihrer Teilnahme an dieser Versicherung. Aus-
scheidende Mitglieder nehmen noch an allen Umlagen und Erstattungen teil, die auf die Zeit ihrer
Teilnahme an dieser Versicherung entfallen.

Auf die Umlage kann die Bank im Laufe eines Jahres Teilumlagen erheben.

Die Mitglieder sind verpflichtet, die auf sie entfallende Umlage und Teilumlagebetrdge innerhalb zwei
Wochen nach Aufforderung durch die Bank einzuzahlen. Wird innerhalb dieser Frist die Umlage oder Teil-
umlage nicht gezahlt, so hat der Schuldner Zinsen in Héhe von 3 % {iber dem Diskontsatz der Deutschen
Bundesbank vom Tage der Félligkeit an zu zahlen.

Falls in einem Jahr die Umlage von einzelnen Mitgliedern nicht beigetrieben werden kann, wird diese
nach dem fiir dieses Jahr geltenden Umlageschliissel auf die tibrigen Teilnehmer an der entsprechenden
Versicherung im ndchsten Jahr mit umgelegt.

§3 Die Mitglieder kdnnen bis zum 1. Januar jeden Jahres bei der Bank Vorschlage fiir die Wahlen der Mitglieder-
vertretung und Antrdge zur Beschlussfassung durch die Mitgliedervertretung schriftlich anbringen und zur
Begriindung ein Bankmitglied in die Mitgliedervertretung entsenden. Die Vorschldge oder Antrdge miissen
von mindestens 100 Bankmitgliedern unterzeichnet sein.
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Uberschussverwendung,
Riicklagen, Bilanzgewinn

§5
Jahresabschluf3,
Anlegung des Vermogens

§6

Vorstand
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Der sich nach der Bilanz ergebende UberschuB ist zugunsten der Bankmitglieder zu verwenden, soweit
die Mitgliedervertretung nicht Zuweisung an andere Gewinnriicklagen oder einen Vortrag auf neue Rech-
nung beschlief3t.

Vorstand und Aufsichtsrat konnen den Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen bei Vermégensgegen-
standen und von bei der steuerrechtlichen Gewinnermittlung gebildeten Passivposten, die nicht im
Sonderposten mit Riicklageanteil ausgewiesen werden diirfen, in andere Gewinnriicklagen einstellen.

Vorstand und Aufsichtsrat konnen vor Ablauf des Geschéftsjahres beschlieen, welche Betrdage des
Uberschusses in die Bilanz als Riickstellung fiir die Uberschussverwendung zugunsten der Bankmit-
glieder einzustellen sind.

Bei der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Unfallversicherung mit Beitragsriickgewédhr richtet
sich die Uberschussbeteiligung nach den zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen
und fiir vor dem 29.07.1994 abgeschlossene Vertrage nach dem von der Aufsichtsbehorde genehmig-
ten Geschaftsplan.

Auch mit Wirkung fiir bereits bestehende Versicherungen kénnen Anderungen der Beitrdge und der
Bestimmungen zur Uberschussbeteiligung fiir nach dem 28.07.1994 abgeschlossene Vertrdge vom Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrates und der Mitgliedervertretung sowie der Einwilligung eines
unabhdngigen Treuhdnders in Kraft gesetzt werden.

Uber den Plan zur Verwendung der Uberschussriickstellung entscheidet die Mitgliedervertretung. Die
der Uberschussriickstellung zugewiesenen Betrége diirfen nur fiir die Uberschussbeteiligung der
Bankmitglieder verwendet werden. Die Bank ist jedoch berechtigt, mit Zustimmung der Aufsichtsbehor-
de in Ausnahmefillen die Uberschussriickstellung, soweit sie nicht auf bereits festgelegte Uberschuss-
anteile entfallt, im Interesse der Versicherten zur Abwendung eines Notstandes der Gesellschaft heran-
zuziehen.

Ein Zwanzigstel des Jahresiiberschusses muss der zur Deckung eines aufergewshnlichen Verlustes zu
bildenden Riicklage so lange zugefiihrt werden, bis diese ein Viertel der Beitragseinnahme fiir eigene
Rechnung, mindestens aber 5.000.000,— DM erreicht oder wieder erreicht hat.

Stellt die Mitgliedervertretung den Jahresabschluss fest, so sind die Beitrdage in andere Gewinnriick-
lagen einzustellen, die unter Beachtung kaufmannischer Grundséatze zur Aufrechterhaltung einer ordent-
lichen Geschaftsfiihrung notwendig sind.

Fiir den Jahresabschluss, den Geschaftsbericht, die Gewinnverwendung, die Anlegung des Vermégens sowie
die Priifung und Bekanntmachung des Jahresabschlusses gelten die gesetzlichen Vorschriften und die
Anordnungen der Versicherungsaufsichtsbehdrde.
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Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen.
Ein Vorstandsmitglied ist zum Vorsitzenden des Vorstands zu bestellen.

Die Bank wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied
gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Soweit die Mitglieder durch die Mitgliedervertretung
gewdhlt werden, sind nur Bankmitglieder oder gesetzliche Vertreter von bankversicherten juristischen
Personen des offentlichen oder privaten Rechts wahlbar. Ein Mitglied der Mitgliedervertretung kann
nicht gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrats sein. Das Amt als Aufsichtsrat erlischt mit dem Ende der
ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung des Kalenderjahres, in dem das Mitglied des Aufsichts-
rates sein 72. Lebensjahr vollendet.

Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endet mit dem Schluss der Mitgliedervertreterversammlung,
die Uber die Entlastung fiir das 2. Geschaftsjahr nach ihrer Wahl beschliefit; hierbei wird das Geschafts-
jahr, in dem gewdhlt wird, nicht mitgerechnet. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vorzeitig aus, so gilt
die Wahl des Nachfolgers fiir die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen.

Der Aufsichtsrat wahlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und mindestens einen Stellvertreter. Die
Wahl des Vorsitzenden erfolgt fiir die Zeit, fiir die der jeweils Gewdhlte zum Aufsichtsratsmitglied
bestellt ist. Die Stellvertreter werden jahrlich gewahlt.

Die Mitgliedervertretung ist das oberste Organ der Bank. Sie vertritt die Gesamtheit der Bankmitglieder.

Die Mitgliedervertretung besteht aus 20 bis 32 von ihr selbst auf sechs Jahre gewdhlten ehrenamtlichen
Mitgliedervertretern.

Wahlbar sind Bankmitglieder oder gesetzliche Vertreter von bankversicherten juristischen Personen des
offentlichen oder privaten Rechts. Nicht wahlbar sind Mitglieder des Aufsichtsrats der Bank sowie Ver-
treter, Angestellte und Arbeiter der Bank.

Wabhlvorschldge fiir von der Mitgliedervertretung zu wahlende Mitgliedervertreter werden durch einen
Wahlausschuss unterbreitet. Dem von der Mitgliedervertretung zu bildenden Wahlausschuss gehdren der
Vorsitzende der Mitgliedervertretung und seine Stellvertreter sowie mindestens drei weitere Mitglieder-
vertreter an. Die Mitgliedervertretung ist an die Wahlvorschlage des Wahlausschusses nicht gebunden.
Einzelheiten des Wahlverfahrens zur Mitgliedervertretung werden in einer Geschaftsordnung geregelt.
Scheidet ein Mitgliederverteter vorzeitig aus, so wahlt die Mitgliedervertretung in ihrer ndchsten
Versammlung ein Ersatzmitglied fiir die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen.

Die Mitgliedervertretung kann die Wahl widerrufen, insbesondere wenn ein Mitgliedervertreter in die
Dienste oder in ein Aufsichtsorgan einer mit der Bank im Wettbewerb stehenden Versicherungsunter-
nehmung tritt oder wenn {iber das Vermogen eines Mitgliedervertreters der Konkurs eréffnet wird.
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Das Amt als Mitgliedervertreter erlischt mit dem Ende der ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung
des Kalenderjahres, in dem der Mitgliedervertreter sein 72. Lebensjahr vollendet.

Solange die Kooperation zwischen dem Gothaer Konzern und der Bankgesellschaft Berlin AG besteht,
nimmt der Vorstandssprecher der Bankgesellschaft Berlin AG an den Versammlungen der Mitglieder-
vertretung mit beratender Stimme teil.

Die Mitgliedervertretung wahlt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden, der der Sprecher der Mitgliedervertre-
tung ist und den Vorsitz in den Versammlungen der Mitgliedervertretung fiihrt.

Ferner wahlt die Mitgliedervertretung mindestens zwei Stellvertreter des Vorsitzenden, von denen einer
bei Verhinderung des Vorsitzenden dessen Aufgaben tibernimmt.

Die Amtsdauer betrdgt hdchstens drei Jahre. Wiederwahl ist zuldssig.

Die Mitgliedervertretung halt jahrlich eine ordentliche Versammlung ab. Ferner soll jahrlich eine auBer-
ordentliche Versammlung der Mitgliedervertretung (Arbeitstagung) moglichst gegen Ende des Jahres
stattfinden. Weitere Versammlungen miissen auf Verlangen des Aufsichtsrats oder auf gemeinsames
Verlangen des Vorsitzenden der Mitgliedervertretung und seiner beiden Stellvertreter oder auf begriinde-
ten schriftlichen Antrag von sieben Mitgliedervertretern einberufen werden. Die Versammlungen finden
in K6ln oder an einem anderen Ort statt. Bevor der Vorstand die Versammlung der Mitgliedervertretung
einberuft, hat er sich mit den Vorsitzenden der Mitgliedervertretung und des Aufsichtsrats iiber den Tag
der Versammlung und die Tagesordnung ins Benehmen zu setzen.

Das Stimmrecht kann nur personlich ausgeiibt werden.

Die Versammlung ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte der Mitgliedervertreter anwesend ist.
Sind weniger Mitgliedervertreter anwesend, wird innerhalb sechs Wochen eine zweite Versammlung
abgehalten, die ohne Riicksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlief3t. Satzungsanderungen kénnen
nur mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden.

Rechte, die das Gesetz einer Minderheit von Mitgliedervertretern einrdumt, stehen einer Minderheit von
sieben Mitgliedervertretern zu.

Auch mit Wirkung fiir die bestehenden Versicherungsverhaltnisse konnen die §§ 1, 2, 4, 11 und 12
dieser Satzung gedndert werden.

Der Aufsichtsrat ist ermédchtigt,

die Satzung und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu d@ndern, soweit dies nur die Fassung
betrifft;

Beschliisse der Mitgliedervertretung iiber eine Anderung der Satzung oder der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen abzuandern, soweit die Aufsichtsbehdrde dies verlangt;

bei dringendem Bediirfnis die Allgemeinen Versicherungsbedingungen vorldufig zu dndern, diese Ande-
rungen der Mitgliedervertretung bei ihrem ndchsten Zusammentritt vorzulegen und aufer Kraft zu
setzen, wenn sie es verlangt.

Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates und der Mitgliedervertretung einzelne
Vorschriften der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und der Tarifbestimmungen eines Versiche-
rungszweiges auch mit Wirkung fiir bestehende Versicherungsverhaltnisse der Mitglieder zu dndern, zu
ergdanzen oder zu ersetzen.

Allgemeine Versicherungsbedingungen diirfen jedoch nur gedndert werden, soweit sie Bestimmungen
Uber die Art und den Umfang des Versicherungsschutzes, Pflichten des Versicherungsnehmers, Willens-
erklarungen und Anzeigen betreffen.

Ein solcher Beschluf setzt voraus, dass sich die Risikoverhéltnisse in einem Versicherungszweig grund-
legend verschlechtert haben und dies zu einer Notlagensituation des Versicherungszweiges fiihrt, die
durch eine Anpassung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und der Tarifbestimmungen beseitigt
werden kann. Die Gleichbehandlung aller Mitglieder ist dabei zu gewdhrleisten.

Eine Notlage ist gegeben, wenn das selbst abgeschlossene Versicherungsgeschft fiir eigene Rechnung
in dem Versicherungszweig einen Fehlbetrag von mindestens 8 % ergibt bezogen auf die verdienten Bei-
trage fiir eigene Rechnung (Zwischensumme vor Veranderung der Schwankungsriickstellung).

Die Anderungen diirfen die Mitglieder nicht unangemessen benachteiligen. Sie miissen erforderlich sein,
um die Belange der Versichertengemeinschaft angemessen zu wahren.

Der Vorstand kann anstelle der MaBnahmen nach Abs. 3 mit Zustimmung des Aufsichtsrates und der
Mitgliedervertretung unter den gleichen Voraussetzungen mit Wirkung auch fiir die bestehenden
Versicherungsverhiltnisse der Mitglieder Anderungen des Beitrages eines Versicherungszweiges be-
schlieBen, wenn die entstandene Notlage nur durch eine am Grundsatz der Gegenseitigkeit orientierte
Beistandsleistung der Mitglieder beseitigt werden kann. Hierfiir ist weiter erforderlich, dass sich ein -
Fehlbetrag von 8 % in der versicherungstechnischen Rechnung des gesamten Unternehmens ergibt.

Die Beitrdge konnen mit Wirkung auch fiir bestehende Versicherungsverhaltnisse jederzeit gedndert
werden, sobald das Entstehen eines Fehlbetrages im Sinne des Satzes 2 droht. Stellt sich in diesem Fall
am Ende der laufenden Abrechnungsperiode heraus, dass der ohne die Anderung drohende Fehlbetrag
nicht eingetreten ist, muss das Unternehmen die aufgrund einer Erhhung vereinnahmten Beitrdge
zuriickgewdhren.

Der Beitrag darf fiir bestehende Versicherungsverhaltnisse der Mitglieder nur bis zur Hohe des Beitrags-
satzes, der fiir Neuvertrdge zu entrichten ist, angehoben werden.
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§12
Allgemeiner Geschéaftsgrundsatz

(5) Bei dringendem Bediirfnis ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates erméchtigt, MaBnahmen
nach den Absitzen 3 und 4 zu treffen. Die Anderungen sind in der ndchsten Versammlung der Mitglie-
dervertretung vorzulegen und aufier Kraft zu setzen, wenn diese es verlangt.

(6) Der Verein soll dem Mitglied Anderungen nach den Absétzen 3 und 4 unter Kenntlichmachung der
Unterschiede zwischen der alten und der neuen Regelung spdtestens einen Monat vor Inkrafttreten
schriftlich bekanntgeben und das Mitglied schriftlich tiber das Kiindigungsrecht nach Abs. 7 belehren.

(7) Ein Mitglied, welches von Manahmen nach den Absétzen 3 und 4 nachteilig betroffen ist, kann inner-
halb eines Monats nach Eingang der Mitteilung iiber die Anderung das Versicherungsverhiltnis kiindi-
gen. Die Kiindigung wird friihestens zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Anderung in Kraft treten soll.

Die Bank behandelt ihre Mitglieder im Rahmen der Grundsatze von Treu und Glauben so entgegenkommend
wie moglich.



Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung

Einwilligungserklarung

Schweigepflicht-
entbindungserkldarung

Beispiele fiir die Daten-
verarbeitung und -nutzung

1.
Datenspeicherung bei Ihrem
Versicherer

2.
Dateniibermittlung an
Riickversicherer

3.
Dateniibermittlung an andere
Versicherer

4.
Zentrale Hinweissysteme der
Fachverbdnde

Versicherungen kdnnen heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV)
erfiillen. Nur so lassen sich Vertragsverhaltnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet
die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbrauchlichen Handlungen als die bis-
herigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu lhrer Person wurde
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zul&s-
sig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat.
Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung
eines Vertragsverhdltnisses oder vertragsahnlichen Vertrauensverhéltnissen geschieht oder soweit es zur
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme
besteht, dass das schutzwiirdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nut-
zung Uberwiegt.

Unabhdngig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwagung und im Hinblick auf eine sichere
Rechtsgrundlage fiir die Datenverarbeitung ist in lhren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklarung nach
dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt tiber die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet
jedoch — auBer in der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung — schon mit Ablehnung des Antrags oder
durch lhren jederzeit méglichen Widerruf.

Wird die Einwilligungserklarung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu
einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklarung kann
eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zuldssigen Rahmen, wie in der Vorbemer-
kung beschrieben, erfolgen.

Daneben setzt auch die Ubermittlung von Daten, die wie beispielsweise bei einem Arzt, einem Berufsge-
heimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der
Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweige-
pflichtentbindungsklausel enthalten.

Im folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele fiir die Datenverarbeitung und Datennutzung
nennen.

Wir speichern Daten, die fiir den Versicherungsvertrag notwendig sind.

Das sind zun&chst lhre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechni-
sche Daten wie z.B. Versicherungsnummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Bei-
trag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, eines Sach-
verstandigen oder eines Arztes gefiihrt (Vertragsdaten).

Bei einem Versicherungsfall speichern wir entsprechend der Vertragsart Angaben zum Schaden und ggf. auch
Angaben von Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfahigkeit, die Feststellung Ihrer
Reparaturwerkstatt iber einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungs-
betrag (Leistungsdaten).

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir wie alle Versicherer stets auf einen Ausgleich der von
uns ibernommenen Risiken. Deshalb geben wir in vielen Fallen einen Teil der Risiken an Riickversicherer im
In- und Ausland ab. Diese Riickversicherer benétigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und
Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch lhre Personalien. Soweit Riickversicherer bei der Risiko- und Scha-
denbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafiir erforderlichen Unterlagen zur Verfiigung gestellt.

In einigen Féllen bedienen sich die Riickversicherer weiterer Riickversicherer, denen ebenfalls entsprechende
Daten libergeben werden.

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsdnderung
und im Schadenfall dem Versicherer alle fiir die Einschatzung des Wagnisses und fiir die Schadenabwicklung
wichtigen Umstande anzugeben. Hierzu gehoren z.B. frithere Krankheiten und Versicherungsfélle oder Mittei-
lungen {ber gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekiindigte).

Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widerspriiche in den Angaben des Versicherten auf-
zukldren oder um Liicken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schlief}en, kann es erforder-
lich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskiinfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fallen (QEEEMNS Doppelversicherungen, [ gesetzlicher Forde-
rungsiibergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie z.B. Name und Anschrift, Kfz-Kenn-
zeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhshe und
Schadentag.

Bei Priifung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren
Aufkldrung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zustandi-
gen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versiche-
rer zu beantworten.

Dazu bestehen bei den Fachverbdanden zentrale Hinweissysteme bzw. werden zentrale Datensammlungen
gefiihrt.
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5.
Datenverarbeitung in und
auBBerhalb der Unternehmens-

gruppe

Solche Hinweissysteme gibt es z. B. beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. und
der Verband der privaten Krankenversicherung e. V. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nut-
zung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dirften, also nur soweit
bestimmte Voraussetzungen erfiillt sind.

Beispiele:
Kfz-Versicherer:

Registrierung von auffalligen Schadenféllen, Kfz-Diebstdhlen sowie von Personen, bei denen der Verdacht
des Versicherungsmif3brauchs besteht.

Zweck: Risikopriifung, Schadenaufklarung und -verhiitung.
Lebensversicherer/Krankenversicherer:

Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag
B aus versicherungsmedizinischen Griinden

B aufgrund der Auskiinfte anderer Versicherer

B wegen verweigerter Nachuntersuchung.

Aufhebung des Vertrages durch Riicktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers, Ablehnung des Vertrages
seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschlage.

Zweck: Risikopriifung.

Unfallversicherer:

Meldung bei

B erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,

B Leistungsablehnung wegen vorsétzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortduschung
eines Unfalls oder von Unfallfolgen,

B auBerordentlicher Kiindigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf
Leistung.

Zweck: Risikopriifung und Aufdeckung von Versicherungsmibrauch.
Sachversicherer:

Aufnahme von Schaden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des
Versicherungsmifibrauchs der Vertrag gekiindigt wird und bestimmte Schadenssummen erreicht sind.

Zweck: Risikopriifung, Schadenaufklarung, Verhinderung weiteren Mi3brauchs.

Transportversicherer:

Aufnahme von auffilligen (Verdacht des Versicherungsmifbrauchs) Schadenfillen, insbesondere in der
Reisegepdck-Versicherung.

Zweck: Schadenaufklarung und Verhinderung von Versicherungsmif3brauch.

Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Kranken-, Lebens- und Sachversi-
cherung) durch rechtlich selbstandige Unternehmen betrieben.

Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu kénnen, arbeiten die Unternehmen
hdufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentrali-
siert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z.B. |hre Adresse nur einmal gespeichert, auch
wenn Sie Vertrdge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschliefien; auch lhre Versicherungsnum-
mer, die Art der Vertrédge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung gefiihrt.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, beste-
hende Vertrdge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post
immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zustandige Partner genannt werden.
Auch Geldeingdnge konnen so in Zweifelsfdllen ohne Riickfragen korrekt verbucht werden. Im Rahmen der
dem Bundesaufsichtsamt fiir das Versicherungswesen vorgelegten oder von ihm genehmigten Funktionsaus-
gliederungen kann diese zentrale Datensammlung auch durch besonders auf die Einhaltung der Schweige-
pflicht und des Datenschutz verpflichtete Dritte erfolgen.

Die ubrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungs-
unternehmen der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unter-
nehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von ,,Dateniibermittlung®, bei der die Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten — wie z.B. Gesundheits- oder
Bonitdtsdaten — bleiben dagegen unter ausschlielicher Verfiigung des jeweiligen Unternehmens.

Unserem PARION Konzern, einem Verbund deutscher Versicherungsvereine, gehoren derzeit folgende Unter-
nehmen an:

Gothaer Versicherungsbank VVaG, Koln

Gothaer Lebensversicherung a.G., Gottingen

BERLIN-KOLNISCHE Krankenversicherung a.G., K6ln/Berlin
BERLIN-KOLNISCHE Speziale Krankenversicherung AG, Gottingen
ASSTEL Lebensversicherung a.G., Kéln

BERLIN-KOLNISCHE Sachversicherungen AG, K&ln

Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Koln



6.
Betreuung durch
Versicherungsvermittler

7.
Weitere Auskiinfte und
Erlduterungen iiber lhre Rechte

VERITAS Lebensversicherung AG, Koln
ASSTEL Sachversicherung AG, Kdln
ASSTEL Krankenversicherung AG, Koln
Gothaer Riickversicherung AG, Koln
Gothaer Credit Versicherung AG, Kdln
Car Garantie Versicherung AG, Kéln

Gothaer Asset Management AG, Gottingen

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassenden Beratung und Betreu-
ung der Kunden im Bereich Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bausparvertrage, Kapitalanlagen, Immobi-
lien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften auBerhalb der
Gruppe zusammen, wobei die Zusammenarbeit in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte und
der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden besteht. Zur Zeit kooperieren wir mit:

B Aachener Bausparkasse AG, Aachen
B Bankgesellschaft Berlin AG
B Roland-Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Koln

In lhren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer
Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner) werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut,
der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berat. Vermittler in diesem Sinne sind
neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften (sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanz-
dienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften u.a.).

Um seine Aufgaben ordnungsgemaf erfiillen zu konnen, erhalt der Vermittler von uns die fiir Ihre Betreuung
und Beratung notwendigen Angaben aus lhren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind beispiels-
weise Versicherungsnummer, Beitrdge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versiche-
rungsfille und Hohe von Versicherungsleistungen (sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben iiber
andere Finanzdienstleistungen wie z.B. Abschluf und Stand Ihres Bausparvertrages). In der Personenversi-
cherung konnen ausschlieBlich zum Zweck von Vertragsanpassungen an den zustandigen Vermittler auch
Gesundheitsdaten tibermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Bera-
tung und Betreuung unserer Kunden. Wir informieren unsere Vermittler iiber Anderungen von kundenrelevan-
ten Daten. Jeder Vermittler ist vertraglich und gesetzlich dazu verpflichtet, die Bestimmungen des Bundesda-
tenschutzgesetzes und seine besondere Schweigepflicht (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu
beachten.

Wir teilen Thnen den Vermittler, der fiir Ihre Betreuung zustandig ist, mit. Wenn seine Tatigkeit fiir uns endet,
regeln wir lhre Betreuung neu und informieren Sie dariiber.

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwahnten Wider-
spruchsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Loschung lhrer in einer Datei gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskiinfte oder Erldauterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten lhres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung,
Sperrung oder Léschung wegen der beim Riickversicherer gespeicherten Daten stets an uns.
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